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Bundeskabinett: Regierungsentwurf eines Vierten Corona-Steuerhilfe-

gesetzes  

Das Bundeskabinett hat in seiner Sitzung am 16.02.2022 den Regierungsentwurf 

für ein Viertes Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewälti-

gung der Corona-Krise (Viertes Corona-Steuerhilfegesetz) beschlossen. Der Re-

gierungsentwurf ist gegenüber dem Referentenentwurf (vgl. TAX WEEKLY 

# 4/2022) nahezu unverändert geblieben. Hervorzuheben ist aber, dass die steu-

erliche Förderung der steuerfreien Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld (§ 3 Nr. 28a 

EStG) um sechs statt drei Monate bis Ende Juni 2022 verlängert wird. 

Der Regierungsentwurf enthält folgende Regelungen: 

 Die erweiterte Verlustverrechnung wird bis Ende 2023 verlängert: Für 2022 

und 2023 wird der Höchstbetrag beim Verlustrücktrag auf € 10 Mio. bzw. auf 

€ 20 Mio. bei Zusammenveranlagung angehoben.  

 Der Verlustrücktrag wird darüber hinaus ab 2022 dauerhaft auf zwei Jahre 

ausgeweitet und erfolgt in die unmittelbar vorangegangenen beiden Jahre. 

 Die Möglichkeit zur Inanspruchnahme der mit dem Zweiten Corona-

Steuerhilfegesetz eingeführten degressiven Abschreibung für bewegliche 

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wird um ein Jahr verlängert für Wirt-

schaftsgüter, die im Jahr 2022 angeschafft oder hergestellt werden. 

 Die steuerlichen Investitionsfristen für Reinvestitionen nach § 6b EStG werden 

um ein weiteres Jahr verlängert.  

 Die Investitionsfristen für steuerliche Investitionsabzugsbeträge nach § 7g 

EStG, die in 2022 auslaufen, werden um ein weiteres Jahr verlängert.  

 Die steuerliche Förderung der steuerfreien Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld 

wird um sechs Monate bis Ende Juni 2022 verlängert. 

 Vom Arbeitgeber aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen an in 

bestimmten Einrichtungen – insbesondere Krankenhäusern – tätige Arbeit-

nehmer zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährte Leistun-

gen zur Anerkennung besonderer Leistungen während der Corona-Krise wer-

den bis zu einem Betrag von € 3.000 steuerfrei gestellt. 

 Die bestehende Regelung zur Homeoffice-Pauschale wird um ein Jahr bis 

zum 31.12.2022 verlängert. 

 Die Frist zur Abgabe von Steuererklärungen 2020 in beratenen Fällen wird um 

weitere drei Monate verlängert. Hieran anknüpfend werden – nicht beschränkt 

auf Beratungsfälle – auch die Erklärungsfristen für 2021 und 2022 verlängert, 

jedoch in geringerem Umfang. Korrespondierend werden weitere Fristen und 

auch die zinsfreie Karenzzeit für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen ver-

längert. 

Mit einem Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens ist voraussichtlich im ersten 

Halbjahr 2022 zu rechnen. 
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BFH: Nach der Fünftelregelung zu besteuernder Arbeitslohn für eine mehr-

jährige Tätigkeit 

Wird Arbeitslohn für eine mehrjährige Tätigkeit gezahlt, kann dieser grundsätzlich 

nach der sog. Fünftelregelung ermäßigt besteuert werden (§ 34 Abs. 1 und 

Abs. 2 Nr. 4 EStG). Mehrjährig ist eine Tätigkeit, soweit sie sich über mindestens 

zwei Veranlagungszeiträume erstreckt und einen Zeitraum von mehr als zwölf 

Monaten umfasst. Nach der Rechtsprechung des BFH ist bei Arbeitnehmern jede 

Vergütung für eine Tätigkeit, die sich über mindestens zwei Veranlagungszeit-

räume erstreckt und einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten umfasst, aty-

pisch zusammengeballt und damit "außerordentlich" (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 

02.09.2021 (VI R 19/19). Der Arbeitslohn muss nicht für eine abgrenzbare Son-

dertätigkeit gezahlt werden. Um missbräuchliche Gestaltungen zu vermeiden, ist 

aber weitere Voraussetzung für die Anwendung der Fünftelregelung, dass die 

Entlohnung für die mehrjährige Tätigkeit aus wirtschaftlich vernünftigen Gründen 

in zusammengeballter Form erfolgt. Eine willkürliche, wirtschaftlich nicht gerecht-

fertigte Zusammenballung allein aus steuerlichen Gründen schließt die ermäßigte 

Besteuerung für mehrjährigen Arbeitslohn aus. Diese mehrjährige Zweckbestim-

mung kann sich entweder aus dem Anlass der Zuwendung oder aus den übrigen 

Umständen ergeben. Soweit andere Hinweise auf den Verwendungszweck feh-

len, kommt der Berechnung des Entgelts und den Zahlungsmodalitäten maßgeb-

liche Bedeutung zu.  

Diese Grundsätze hat der BFH mit Urteil vom 16.12.2021 (VI R 10/18) bestätigt. 

Im Streitfall hatte der Arbeitgeber nach einem Vergleich aufgrund eines Arbeits-

gerichtsprozesses, in dem das Dienstverhältnis zum 31.03.2013 für beendet er-

klärt wurde, im Januar 2013 den Arbeitslohn für die Monate März 2012 bis Januar 

2013 und im April 2013 den Arbeitslohn für die Monate Februar und März 2013 

abgerechnet. Der BFH entschied, dass die Fünftelregelung für diese Zahlungen 

nicht anwendbar ist, da die im Februar und März 2013 geleisteten Zahlungen 

entsprechend der getroffenen Vereinbarung und gewählten Zahlungsmodalitäten 

für jeweils einen Monat erfolgten und ein zweckbestimmtes Entgelt für einen 

mehrmonatigen Zeitraum allenfalls betreffend den Zeitraum von März 2012 bis 

Januar 2013 vorlag und dies eben nicht einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten 

betraf. Die zusätzlich im Vergleich vereinbarte Abfindung wegen der Beendigung 

des Dienstverhältnisses konnte aber als Entschädigung i.S.d. § 24 Nr. 1 

Buchst. a EStG i.V.m. § 34 Abs. 2 Nr. 2 EStG ermäßigt besteuert werden. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 18.02.2022 

Aktenzei-

chen 

Entschei-

dungs-datum 

Stichwort 

C-9/20 10.02.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – 
Art. 66 Abs. 1 Buchst. b – Entstehung des Anspruchs auf die Mehrwertsteuer – Vereinnah-
mung des Preises – Art. 167 – Entstehung und Umfang des Rechts auf Vorsteuerabzug – Art. 
167a – Abweichung – Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten (Kassenbuchführung) – 
Vermietung und Untervermietung eines Gewerbegrundstücks 

C-596/20 10.02.2022 

Vorabentscheidungsersuchen – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – Ort 
der Dienstleistung – Bestimmung des Leistungsempfängers – Einfluss einer möglichen miss-
bräuchlichen Gestaltung zwischen dem Leistungsempfänger und einem Dritten auf den Leis-
tungsort – Neutralitätsgrundsatz – Vermeidung der Doppelbesteuerung – Kooperationspflicht 
der Finanzverwaltungen der Mitgliedstaaten 

 

Alle am 17.02.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

I R 17/18 08.09.2021 
Zur Besteuerung von Zuschüssen der GIZ/CIM für eine Tätigkeit als Integrierte 
Fachkraft in Tadschikistan 

II R 7/19 01.09.2021 Bodenschätzung 

X R 15/19 28.07.2021 Rückwirkendes Ereignis beim Realsplitting 

 

 

Alle am 17.02.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzei-

chen 

Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IV R 1/18 16.12.2021 Zum Umfang der revisionsgerichtlichen Überprüfung einer Schätzung 

IV R 2/18 16.12.2021 
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 16.12.2021 IV R 1/18 - Zum Um-
fang der revisionsgerichtlichen Überprüfung einer Schätzung 

VI R 10/18 16.12.2021 Ermäßigt zu besteuernder Arbeitslohn für eine mehrjährige Tätigkeit 

XI B 11/21 07.12.2021 Geschäftsveräußerung im Ganzen 

III R 15/18 07.10.2021 Keine Hinzurechnung von Stückzinsen eines Sachdarlehens 

I R 38/19 11.08.2021 
Gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Ausschüttungen eines Wertpapier-
fonds im Erhebungszeitraum 2002 

      

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=253721&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=622377
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=253741&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1621606
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210013/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210014/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210015/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250020/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250019/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250017/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250018/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250023/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250021/
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Gesetzentwurf  


der  Bundesregierung  


Entwurf  eines  Vierten  Gesetzes  zur  Umsetzung  steuerlicher  Hilfsmaß-
nahmen  zur  Bewältigung  der  Corona-Krise  


(Viertes  Corona-Steuerhilfegesetz)  


A.  Problem  und  Ziel  


Zu  Beginn  der  laufenden  Legislaturperiode  steht  die  Finanzpolitik  der  Bundesregierung  wei-
terhin  im  Zeichen  der  Bekämpfung  der  Corona-Pandemie.  Prioritäres  Ziel  der  Bundesregie-
rung  bleibt  es,  die  Gesundheit  der  Bürgerinnen  und  Bürger  zu  schützen,  Arbeitsplätze  zu  
sichern  und  Unternehmen  zu  unterstützen  und  den  sozialen  Zusammenhalt  zu  wahren.  Das  
Steuerrecht  dient  dabei  als  ein  wichtiges  Instrument  zur  Stabilisierung  der  Wirtschaft  und  
zur  Stärkung  der  Konjunktur.  


Die  anhaltenden  pandemiebedingten  Einschränkungen  stellen  für  eine  Vielzahl  von  Unter-
nehmen,  aber  auch  für  Bürgerinnen  und  Bürger,  eine  erhebliche  Belastung  dar.  Es  geht  
darum,  die  wirtschaftlichen  und  sozialen  Einschränkungen  durch  die  Corona-Pandemie  so  
gering  wie  möglich  zu  halten.  Dazu  müssen  Bürgerinnen  und  Bürger  sowie  die  Wirtschaft  
bei  der  Bewältigung  der  wirtschaftlichen  Folgen  weiterhin  unterstützt  werden.  Das  Vierte  
Corona-Steuerhilfegesetz  bündelt  wirtschaftliche,  aber  auch  soziale  Maßnahmen,  die  sehr  
schnell  greifen  sollen.  


B.  Lösung;  Nutzen  


Zur  weiteren  Bekämpfung  der  Folgen  der  Corona-Pandemie  werden  beispielsweise  Unter-
nehmen  gezielt  zur  Förderung  ihrer  wirtschaftlichen  Erholung  mit  konsequenten  Maßnah-
men  unterstützt.  Zusätzliche  Investitionsanreize  werden  unter  anderem  mit  der  Verbesse-
rung  der  Möglichkeiten  der  Verlustverrechnung  und  der  Verlängerung  der  degressiven  Ab-
schreibung  für  bewegliche  Wirtschaftsgüter  des  Anlagevermögens  sowie  der  steuerlichen  
Investitionsfristen  gesetzt.  Gleichzeitig  wird  insbesondere  die  herausragende  Leistung  der  
Pflegekräfte  durch  einen  steuerfreien  Corona-Bonus  finanziell  honoriert.  Und  wichtige  In-
strumente  wie  die  Homeoffice-Pauschale,  die  Steuerbefreiung  der  Zuschüsse  des  Arbeit-
gebers  zum  Kurzarbeitergeld  und  die  Frist  zur  Abgabe  von  Steuererklärungen  2020  in  be-
ratenen  Fällen  werden  noch  einmal  verlängert.  


Folgende  steuerliche  Maßnahmen  werden  umgesetzt:  


–  Vom  Arbeitgeber  aufgrund  bundes- oder  landesrechtlicher  Regelungen  an  in  bestimm-
ten  Einrichtungen  - insbesondere  Krankenhäusern  - tätige  Arbeitnehmerinnen  und  Ar-
beitnehmer  gewährte  Sonderzahlungen  zur  Anerkennung  besonderer  Leistungen  wäh-
rend  der  Corona-Krise  werden  bis  zu  einem  Betrag  von  3  000  Euro  steuerfrei  gestellt  
und  auch  in  der  Grundsicherung  für  Arbeitsuchende  nach  SGB  II  nicht  angerechnet.  


–  Die  steuerliche  Förderung  der  steuerfreien  Zuschüsse  zum  Kurzarbeitergeld  wird  um  
sechs  Monate  bis  Ende  Juni  2022  verlängert.  


–  Die  bestehende  Regelung  zur  Homeoffice-Pauschale  wird  um  ein  Jahr  bis  zum  31.  De-
zember  2022  verlängert.  


 







      


 


Gebietskörper-
 schaft 


Volle  Jahreswir-
1)  kung  


 Kassenjahr 


 2022  2023  2024  2025  2026 


 Insgesamt   - 2  610   - 235   - 3  545   - 4  690   - 2  690 +   440 


 Bund   - 963   - 75   - 1  215   - 1  521   - 866  +  126 


 Länder   - 910   - 67   - 1  131   - 1  393   - 788  +  115 


 Gemeinden   - 737   - 93   - 1  199   - 1  776   - 1  036 +   199 
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–  Die  Möglichkeit  zur  Inanspruchnahme  der  mit  dem  Zweiten  Corona-Steuerhilfegesetz  
eingeführten  degressiven  Abschreibung  für  bewegliche  Wirtschaftsgüter  des  Anlage-
vermögens  wird  um  ein  Jahr  verlängert  für  Wirtschaftsgüter,  die  im  Jahr  2022  ange-
schafft  oder  hergestellt  werden.  


–  Die  erweiterte  Verlustverrechnung  wird  bis  Ende  2023  verlängert:  Für  2022  und  2023  
wird  der  Höchstbetrag  beim  Verlustrücktrag  auf  10  Mio.  Euro  bzw.  auf  20  Mio.  Euro  bei  
Zusammenveranlagung  angehoben.  Der  Verlustrücktrag  wird  darüber  hinaus  ab  2022  
dauerhaft  auf  zwei  Jahre  ausgeweitet  und  erfolgt  in  die  unmittelbar  vorangegangenen  
beiden  Jahre.  


–  Die  steuerlichen  Investitionsfristen  für  Reinvestitionen  nach  §  6b  EStG  werden  um  ein  
weiteres  Jahr  verlängert.  


–  Die  Investitionsfristen  für  steuerliche  Investitionsabzugsbeträge  nach  §  7g  EStG,  die  
in  2022  auslaufen,  werden  um  ein  weiteres  Jahr  verlängert.   


–  Die  Frist  zur  Abgabe  von  Steuererklärungen  2020  in  beratenen  Fällen  wird  um  weitere  
drei  Monate  verlängert.  Hieran  anknüpfend  werden  auch  die  Erklärungsfristen  für  2021  
und  2022  verlängert,  jedoch  in  geringerem  Umfang;  das  gilt  auch  für  nicht  beratene  
Steuerpflichtige.  


Zudem  wird  der  Registerbezug  beim  Lohnsteuereinbehalt  in  der  Seeschifffahrt  zur  Umset-
zung  einer  Vereinbarung  mit  der  Europäischen  Kommission  vom  Inland  auf  EU/EWR-Staa-
ten  erweitert.  


C.  Alternativen  


Keine.  


D.  Haushaltsausgaben  ohne  Erfüllungsaufwand  


(Steuermehr- /  -mindereinnahmen  (–)  in  Mio.  Euro)  


1)  Wirkung  für  einen  vollen  (Veranlagungs-)Zeitraum  von  12  Monaten  


Die  Regelung  zur  weiterhin  geltenden  Nichtberücksichtigung  von  Beihilfen  und  Unterstüt-
zungen  (§  1  Absatz  1  Nummer  10  der  Arbeitslosengeld  II/Sozialgeld-Verordnung)  aufgrund  
der  COVID-19-Pandemie  als  Einkommen  führt  nicht  zu  Mehrausgaben  in  der  Grundsiche-
rung  für  Arbeitsuchende.   
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E.  Erfüllungsaufwand  


E.1  Erfüllungsaufwand  für  Bürgerinnen  und  Bürger  


Der  Gesetzentwurf  führt  nicht  zu  einer  Veränderung  des  Erfüllungsaufwandes  für  Bürgerin-
nen  und  Bürger.  


E.2  Erfüllungsaufwand  für  die  Wirtschaft  


Der  Gesetzentwurf  führt  zu  keiner  quantifizierbaren  Veränderung  des  laufenden  Erfüllungs-
aufwands  für  die  Wirtschaft.   


E.3  Erfüllungsaufwand  der  Verwaltung  


Durch  die  Betragsanhebungen  beim  Verlustrücktrag  entsteht  in  den  Ländern  einmalig  ein  
geringfügiger,  nicht  bezifferbarer  Umstellungsaufwand.  Durch  die  Ausweitung  des  Verlust-
rücktrags  von  einem  auf  zwei  Jahre  ist  mit  zusätzlichem  Mehraufwand  für  die  Prüfung  der  
Verlustverrechnung  und  Durchführung  der  Änderungsveranlagung  in  Höhe  von  ca.  
930  000  Euro  für  die  Finanzverwaltungen  der  Länder  zu  rechnen.  


Durch  die  Änderung  des  Artikels  7  ergeben  sich  im  Bereich  des  SGB  II  Mehraufwände  von  
höchstens  einmalig  rund  2  Millionen  Euro.  Dem  entgegen  stehen  Einsparungen  durch  die  
Nichtberücksichtigung  dieser  einmaligen  Einkommen  in  Höhe  von  einmalig  300  000  Euro  
in  2022.  


F.  Weitere  Kosten  


Der  Wirtschaft,  einschließlich  mittelständischer  Unternehmen,  entstehen  keine  direkten  
sonstigen  Kosten.  


Auswirkungen  auf  Einzelpreise  und  das  Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Verbraucher-
preisniveau,  sind  nicht  zu  erwarten.  
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Gesetzentwurf  der  Bundesregierung  


Entwurf  eines  Vierten  Gesetzes  zur  Umsetzung  steuerlicher  Hilfsmaß-
nahmen  zur  Bewältigung  der  Corona–Krise  


(Viertes  Corona–Steuerhilfegesetz)  


Vom  ...  


Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das  folgende  Gesetz  beschlos-
sen:  


Artikel  1  


Änderung  des  Einkommensteuergesetzes  


Das  Einkommensteuergesetz  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  8.  Oktober  
2009  (BGBl.  I  S.  3366,  3862),  das  zuletzt  durch  Artikel  27  des  Gesetzes  vom  20.  August  
2021  (BGBl.  I  S.  3932)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geändert:  


1.  Nach  §  3  Nummer  11a  wird  folgende  Nummer  11b  eingefügt:  


„11b.  zusätzlich  zum  ohnehin  geschuldeten  Arbeitslohn  vom  Arbeitgeber  in  der  
Zeit  vom  18.  November  2021  bis  zum  31.  Dezember  2022  an  seine  Arbeitnehmer  
zur  Anerkennung  besonderer  Leistungen  während  der  Corona-Krise  aufgrund  
bundes- oder  landesrechtlicher  Regelungen  gewährte  Leistungen  bis  zu  einem  
Betrag  von  3  000  Euro.  Voraussetzung  für  die  Steuerbefreiung  ist,  dass  die  Ar-
beitnehmer  in  Einrichtungen  im  Sinne  des  §  23  Absatz  3  Satz  1  Nummer  1  oder  
Nummer  11  des  Infektionsschutzgesetzes  oder  §  36  Absatz  1  Nummer  2  oder  
Nummer  7  des  Infektionsschutzgesetzes  tätig  sind.  Die  Steuerbefreiung  gilt  ent-
sprechend  für  Personen,  die  in  den  in  Satz  2  genannten  Einrichtungen  im  Rah-
men  einer  Arbeitnehmerüberlassung  oder  im  Rahmen  eines  Werk- oder  Dienst-
leistungsvertrags  eingesetzt  werden.  Nummer  11a  findet  auf  die  Leistungen  im  
Sinne  der  Sätze  1  bis  3  keine  Anwendung.“  


2.  Nach  §  52  Absatz  4  Satz  3  wird  folgender  Satz  eingefügt:  


„§  3  Nummer  11b  in  der  Fassung  des  Artikels  1  des  Gesetzes  vom  …  [einsetzen:  Aus-
fertigungsdatum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes]  ist  erstmals  für  
den  Veranlagungszeitraum  2021  anzuwenden.“  


Artikel  2  


Weitere  Änderung  des  Einkommensteuergesetzes  


§  52  Absatz  35d  des  Einkommensteuergesetzes,  das  zuletzt  durch  Artikel  1  dieses  Ge-
setzes  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  gefasst:  
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„(35d)  §  37  Absatz  3  Satz  3  ist  auf  Antrag  des  Steuerpflichtigen  mit  der  Maßgabe  
anzuwenden,  dass   


1.  für  den  Veranlagungszeitraum  2019  an  die  Stelle  des  15.  Kalendermonats  der  21.  Ka-
lendermonat  und  an  die  Stelle  des  23.  Kalendermonats  der  28.  Kalendermonat,   


2.  für  den  Veranlagungszeitraum  2020  an  die  Stelle  des  15.  Kalendermonats  der  21.  Ka-
lendermonat  und  an  die  Stelle  des  23.  Kalendermonats  der  29.  Kalendermonat,  


3.  für  den  Veranlagungszeitraum  2021  an  die  Stelle  des  15.  Kalendermonats  der  19.  Ka-
lendermonat  und  an  die  Stelle  des  23.  Kalendermonats  der  27.  Kalendermonat  und  


4.  für  den  Veranlagungszeitraum  2022  an  die  Stelle  des  15.  Kalendermonats  der  17.  Ka-
lendermonat  und  an  die  Stelle  des  23.  Kalendermonats  der  25.  Kalendermonat  


tritt.“  


Artikel  3  


Weitere  Änderung  des  Einkommensteuergesetzes  


Das  Einkommensteuergesetz,  das  zuletzt  durch  Artikel  2  dieses  Gesetzes  geändert  
worden  ist,  wird  wie  folgt  geändert:  


1.  In  §  3  Nummer  28a  werden  die  Wörter  „vor  dem  1.  Januar  2022  enden“  durch  die  Wör-
ter  „vor  dem  1.  Juli  2022  enden“  ersetzt.  


2.  §  3a  Absatz  3  Satz  2  Nummer  12  wird  wie  folgt  gefasst:   


„12.  ungeachtet  der  Beträge  des  §  10d  Absatz  1  Satz  1  die  negativen  Einkünfte  nach  
§  10d  Absatz  1  Satz  1  des  Folgejahrs  und  die  negativen  Einkünfte  nach  §  10d  
Absatz  1  Satz  2  des  zweiten  Folgejahrs.  Ein  Verlustrücktrag  nach  §  10d  Absatz  1  
Satz  1  und  2  ist  nur  möglich,  soweit  die  Beträge  nach  §  10d  Absatz  1  Satz  1  und  2  
durch  den  verbleibenden  Sanierungsertrag  im  Sinne  des  Satzes  4  nicht  über-
schritten  werden;“.  


3.  In  §  7  Absatz  2  Satz  1  wird  die  Angabe  „1.  Januar  2022“  durch  die  Angabe  „1.  Ja-
nuar  2023“  ersetzt.  


4.  §  10d  Absatz  1  wird  wie  folgt  gefasst:  


„(1)  Negative  Einkünfte,  die  bei  der  Ermittlung  des  Gesamtbetrags  der  Einkünfte  
nicht  ausgeglichen  werden,  sind  bis  zu  einem  Betrag  von  10  000  000  Euro,  bei  Ehe-
gatten,  die  nach  den  §§  26,  26b  zusammenveranlagt  werden,  bis  zu  einem  Betrag  von  
20  000  000  Euro  vom  Gesamtbetrag  der  Einkünfte  des  unmittelbar  vorangegangenen  
Veranlagungszeitraums  vorrangig  vor  Sonderausgaben,  außergewöhnlichen  Belastun-
gen  und  sonstigen  Abzugsbeträgen  abzuziehen  (Verlustrücktrag).  Soweit  ein  Aus-
gleich  der  negativen  Einkünfte  nach  Satz  1  nicht  möglich  ist,  sind  diese  vom  Gesamt-
betrag  der  Einkünfte  des  zweiten  dem  Veranlagungszeitraum  vorangegangenen  Ver-
anlagungszeitraums  vorrangig  vor  Sonderausgaben,  außergewöhnlichen  Belastungen  
und  sonstigen  Abzugsbeträgen  abzuziehen.  Dabei  wird  der  Gesamtbetrag  der  Ein-
künfte  des  unmittelbar  vorangegangenen  Veranlagungszeitraums  und  des  zweiten  
dem  Veranlagungszeitraum  vorangegangenen  Veranlagungszeitraums  um  die  Be-
günstigungsbeträge  nach  §  34a  Absatz  3  Satz  1  gemindert.  Ist  für  den  unmittelbar  
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vorangegangenen  Veranlagungszeitraum  oder  den  zweiten  dem  Veranlagungszeit-
raum  vorangegangenen  Veranlagungszeitraum  bereits  ein  Steuerbescheid  erlassen  
worden,  so  ist  er  insoweit  zu  ändern,  als  der  Verlustrücktrag  zu  gewähren  oder  zu  be-
richtigen  ist.  Das  gilt  auch  dann,  wenn  der  Steuerbescheid  unanfechtbar  geworden  ist;  
die  Festsetzungsfrist  endet  insoweit  nicht,  bevor  die  Festsetzungsfrist  für  den  Veranla-
gungszeitraum  abgelaufen  ist,  in  dem  die  negativen  Einkünfte  nicht  ausgeglichen  wer-
den.  Auf  Antrag  des  Steuerpflichtigen  ist  von  der  Anwendung  des  Verlustrücktrags  
nach  den  Sätzen  1  und  2  insgesamt  abzusehen.“  


5.  In  §  32c  Absatz  5  Satz  1  Nummer  2  werden  die  Wörter  „§  10d  Absatz  1  Satz  5“  durch  
die  Wörter  „§  10d  Absatz  1  Satz  6“  ersetzt.  


6.  §  41a  Absatz  4  Satz  2  wird  wie  folgt  gefasst:  


„Die  Handelsschiffe  müssen  in  einem  Seeschiffsregister  eines  Mitgliedstaates  der  Eu-
ropäischen  Union  oder  eines  Staates,  auf  den  das  Abkommen  über  den  Europäischen  
Wirtschaftsraum  anwendbar  ist,  eingetragen  sein,  die  Flagge  eines  dieser  Staaten  füh-
ren  und  zur  Beförderung  von  Personen  oder  Gütern  im  Verkehr  mit  oder  zwischen  aus-
ländischen  Häfen,  innerhalb  eines  ausländischen  Hafens  oder  zwischen  einem  auslän-
dischen  Hafen  und  der  Hohen  See  betrieben  werden.“  


7.  §  52  wird  wie  folgt  geändert:  


a)  In  Absatz  6  Satz  15  wird  die  Angabe  „1.  Januar  2022“  durch  die  Angabe  „1.  Ja-
nuar  2023“  ersetzt.  


b)  Absatz  14  wird  wie  folgt  geändert:  


aa)  In  Satz  4  werden  die  Wörter  „zwei  Jahre“  durch  die  Wörter  „drei  Jahre“  ersetzt.  


bb)  In  Satz  5  werden  die  Wörter  „ein  Jahr“  durch  die  Wörter  „zwei  Jahre“  ersetzt.  


cc)  Folgender  Satz  wird  angefügt:  


„Die  in  Satz  4  genannten  Fristen  verlängern  sich  um  ein  Jahr,  wenn  die  Rück-
lage  wegen  §  6b  Absatz  3  Satz  5,  Absatz  8  Satz  1  Nummer  1  in  Verbindung  
mit  Absatz  3  Satz  5  oder  Absatz  10  Satz  8  am  Schluss  des  nach  dem  31.  De-
zember  2021  und  vor  dem  1.  Januar  2023  endenden  Wirtschaftsjahres  aufzu-
lösen  wäre.“  


c)  Absatz  16  wird  wie  folgt  geändert:  


aa)  In  Satz  3  werden  die  Wörter  „zum  Ende  des  fünften“  durch  die  Wörter  „zum  
Ende  des  sechsten“  ersetzt.  


bb)  In  Satz  4  werden  die  Wörter  „zum  Ende  des  vierten“  durch  die  Wörter  „zum  
Ende  des  fünften“  ersetzt.  


cc)  Folgender  Satz  wird  angefügt:  


„Bei  in  nach  dem  31.  Dezember  2018  und  vor  dem  1.  Januar  2020  endenden  
Wirtschaftsjahren  beanspruchten  Investitionsabzugsbeträgen  endet  die  Inves-
titionsfrist  abweichend  von  §  7g  Absatz  3  Satz  1  erst  zum  Ende  des  vierten  
auf  das  Wirtschaftsjahr  des  Abzugs  folgenden  Wirtschaftsjahres.“  


d)  Absatz  18b  wird  wie  folgt  gefasst:  
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„(18b)  §  10d  Absatz  1  Satz  1  in  der  Fassung  des  Artikels  1  des  Gesetzes  
vom  10.  März  2021  (BGBl.  I  S.  330)  ist  für  die  Veranlagungszeiträume  2020  
und  2021  anzuwenden.  §  10d  Absatz  1  in  der  Fassung  des  Artikels  3  des  Geset-
zes  vom  …  [einsetzen:  Ausfertigungsdatum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Än-
derungsgesetzes]  ist  erstmals  für  den  Veranlagungszeitraum  2022  anzuwenden.“  


e)  Absatz  40a  Satz  3  und  4  wird  durch  folgenden  Satz  ersetzt:  


„§  41a  Absatz  4  in  der  Fassung  des  Artikels  3  des  Gesetzes  vom  ...  (BGBl.  I  S.  ...)  
[einsetzen:  Ausfertigungsdatum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsge-
setzes]  gilt  für  eine  Dauer  von  72  Monaten  und  ist  erstmals  für  laufenden  Arbeits-
lohn  anzuwenden,  der  für  einen  ab  dem  1.  Juni  2021  endenden  Lohnzahlungszeit-
raum  gezahlt  wird,  und  für  sonstige  Bezüge,  die  ab  dem  1.  Juni  2021  zufließen.“  


Artikel  4  


Weitere  Änderung  des  Einkommensteuergesetzes  


Das  Einkommensteuergesetz,  das  zuletzt  durch  Artikel  3  dieses  Gesetzes  geändert  
worden  ist,  wird  wie  folgt  geändert:  


1.  In  §  10d  Absatz  1  Satz  1  wird  die  Angabe  „10  000  000  Euro“  durch  die  Angabe  
„1  000  000  Euro“  und  die  Angabe  „20  000  000  Euro“  durch  die  Angabe  „2  000  000  
Euro“  ersetzt.   


2.  Dem  §  52  Absatz  18b  wird  folgender  Satz  angefügt:  


„§  10d  Absatz  1  Satz  1  in  der  Fassung  des  Artikels  4  des  Gesetzes  vom  …  [einsetzen:  
Ausfertigungsdatum  und  Fundstelle  des  vorliegenden  Änderungsgesetzes]  ist  erstmals  
für  den  Veranlagungszeitraum  2024  anzuwenden.“  


Artikel  5  


Änderung  des  Gewerbesteuergesetzes  


§  36  Absatz  5b  des  Gewerbesteuergesetzes  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  
15.  Oktober  2002  (BGBl.  I  S.  4167),  das  zuletzt  durch  Artikel  2  des  Gesetzes  vom  25.  Juni  
2021  (BGBl.  I  S.  2050)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  gefasst:  


„(5b)  §  19  Absatz  3  Satz  2  und  3  ist  auf  Antrag  des  Steuerpflichtigen  mit  der  Maßgabe  
anzuwenden,  dass  für  die  Erhebungszeiträume  2019  und  2020  der  21.  Kalendermonat,  für  
den  Erhebungszeitraum  2021  der  19.  Kalendermonat  und  für  den  Erhebungszeitraum  2022  
der  17.  Kalendermonat  an  die  Stelle  des  15.  Kalendermonats  tritt.“  
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Artikel  6  


Änderung  des  Einführungsgesetzes  zur  Abgabenordnung  


Artikel  97  des  Einführungsgesetzes  zur  Abgabenordnung  vom  14.  Dezember  1976  
(BGBl.  I  S.  3341;  1977  I  S.  667),  das  zuletzt  durch  Artikel  5  des  Gesetzes  vom  25.  Juni  
2021  (BGBl.  I  S.  2056)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  geändert:  


1.  §  36  wird  wie  folgt  geändert:  


a)  Absatz  3  wird  wie  folgt  geändert:  


aa)  In  Nummer  1  wird  die  Angabe  „31.  Mai  2022“  durch  die  Angabe  „31.  August  
2022“  ersetzt.  


bb)  In  Nummer  2  wird  die  Angabe  „31.  Oktober  2022“  durch  die  Angabe  „31.  Ja-
nuar  2023“  ersetzt.  


cc)  In  Nummer  5  wird  die  Angabe  „31.  Mai  2022“  durch  die  Angabe  „31.  August  
2022“  und  die  Angabe  „31.  Oktober  2022“  durch  die  Angabe  „31.  Januar  2023“  
ersetzt.  


dd)  In  Nummer  6  wird  die  Angabe  „31.  Mai  2022“  durch  die  Angabe  „31.  August  
2022“  ersetzt.  


ee)  In  Nummer  7  wird  die  Angabe  „31.  Oktober  2022“  durch  die  Angabe  „31.  Ja-
nuar  2023“  ersetzt.  


ff)  In  Nummer  8  wird  die  Angabe  „17  Monaten“  durch  die  Angabe  „20  Monaten“  
ersetzt.  


gg)  In  Nummer  9  wird  die  Angabe  „22  Monaten“  durch  die  Angabe  „25  Monaten“  
ersetzt.  


hh)  In  Nummer  10  wird  die  Angabe  „18  Monate“  durch  die  Angabe  „21  Monate“  
ersetzt.  


ii)  In  Nummer  11  wird  die  Angabe  „26  Monate“  durch  die  Angabe  „29  Monate“  
ersetzt.  


b)  Die  folgenden  Absätze  4  und  5  werden  angefügt:  


„(4)  Für  den  Besteuerungszeitraum  2021  sind  die  §§  109,  149,  152  und  233a  
der  Abgabenordnung  in  der  am  …  [einsetzen:  Tag  nach  der  Verkündung  des  vor-
liegenden  Gesetzes]  geltenden  Fassung  mit  folgenden  Maßgaben  anzuwenden:  


1.  In  §  109  Absatz  2  Satz  1  Nummer  1  der  Abgabenordnung  tritt  an  die  Stelle  
des  letzten  Tags  des  Monats  Februar  2023  der  30.  Juni  2023.  


2.  In  §  109  Absatz  2  Satz  2  der  Abgabenordnung  tritt  an  die  Stelle  des  31.  Juli  
2023  der  30.  November  2023.  


3.  In  §  149  Absatz  2  Satz  1  der  Abgabenordnung  tritt  jeweils  an  die  Stelle  der  
Angabe  „sieben  Monate“  die  Angabe  „neun  Monate“.  
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4.  In  §  149  Absatz  2  Satz  2  der  Abgabenordnung  tritt  an  die  Stelle  der  Angabe  
„des  siebten  Monats“  die  Angabe  „des  neunten  Monats“.  


5.  In  §  149  Absatz  3  der  Abgabenordnung  tritt  an  die  Stelle  des  letzten  Tags  des  
Monats  Februar  2023  der  30.  Juni  2023  und  an  die  Stelle  des  31.  Juli  2023  
der  30.  November  2023.  


6.  In  §  149  Absatz  4  Satz  1  und  3  der  Abgabenordnung  tritt  jeweils  an  die  Stelle  
des  letzten  Tags  des  Monats  Februar  2023  der  30.  Juni  2023.  


7.  In  §  149  Absatz  4  Satz  5  der  Abgabenordnung  tritt  an  die  Stelle  des  
31.  Juli  2023  der  30.  November  2023.  


8.  In  §  152  Absatz  2  Nummer  1  der  Abgabenordnung  tritt  jeweils  an  die  Stelle  
der  Angabe  „14  Monaten“  die  Angabe  „18  Monaten“.  


9.  In  §  152  Absatz  2  Nummer  2  der  Abgabenordnung  tritt  jeweils  an  die  Stelle  
der  Angabe  „19  Monaten“  die  Angabe  „23  Monaten“.  


10.  In  §  233a  Absatz  2  Satz  1  der  Abgabenordnung  tritt  an  die  Stelle  der  Angabe  
„15  Monate“  die  Angabe  „19  Monate“.“  


11.  In  §  233a  Absatz  2  Satz  2  der  Abgabenordnung  tritt  an  die  Stelle  der  Angabe  
„23  Monate“  die  Angabe  „27  Monate“.  


(5)  Für  den  Besteuerungszeitraum  2022  sind  die  §§  109,  149,  152  und  233a  
der  Abgabenordnung  in  der  am  …  [einsetzen:  Tag  nach  der  Verkündung  des  vor-
liegenden  Gesetzes]  geltenden  Fassung  mit  folgenden  Maßgaben  anzuwenden:  


1.  In  §  109  Absatz  2  Satz  1  Nummer  1  der  Abgabenordnung  tritt  an  die  Stelle  
des  letzten  Tags  des  Monats  Februar  2024  der  30.  April  2024.  


2.  In  §  109  Absatz  2  Satz  2  der  Abgabenordnung  tritt  an  die  Stelle  des  31.  Juli  
2024  der  30.  September  2024.  


3.  In  §  149  Absatz  2  Satz  1  der  Abgabenordnung  tritt  jeweils  an  die  Stelle  der  
Angabe  „sieben  Monate“  die  Angabe  „acht  Monate“.  


4.  In  §  149  Absatz  2  Satz  2  der  Abgabenordnung  tritt  an  die  Stelle  der  Angabe  
„des  siebten  Monats“  die  Angabe  „des  achten  Monats“.  


5.  In  §  149  Absatz  3  der  Abgabenordnung  tritt  an  die  Stelle  des  letzten  Tags  des  
Monats  Februar  2024  der  30.  April  2024  und  an  die  Stelle  des  31.  Juli  2024  
der  30.  September  2024.  


6.  In  §  149  Absatz  4  Satz  1  und  3  der  Abgabenordnung  tritt  jeweils  an  die  Stelle  
des  letzten  Tags  des  Monats  Februar  2024  der  30.  April  2024.  


7.  In  §  149  Absatz  4  Satz  5  der  Abgabenordnung  tritt  an  die  Stelle  des  31.  Juli  
2024  der  30.  September  2024.  


8.  In  §  152  Absatz  2  Nummer  1  der  Abgabenordnung  tritt  jeweils  an  die  Stelle  
der  Angabe  „14  Monaten“  die  Angabe  „16  Monaten“.  


9.  In  §  152  Absatz  2  Nummer  2  der  Abgabenordnung  tritt  jeweils  an  die  Stelle  
der  Angabe  „19  Monaten“  die  Angabe  „21  Monaten“.  
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10.  In  §  233a  Absatz  2  Satz  1  der  Abgabenordnung  tritt  an  die  Stelle  der  Angabe  
„15  Monate“  die  Angabe  „17  Monate“.  


11.  In  §  233a  Absatz  2  Satz  2  der  Abgabenordnung  tritt  an  die  Stelle  der  Angabe  
„23  Monate“  die  Angabe  „25  Monate“.“  


Artikel  7  


Änderung  der  Arbeitslosengeld  II/Sozialgeld-Verordnung  


§  1  Absatz  1  Nummer  10  der  Arbeitslosengeld  II/Sozialgeld-Verordnung  vom  17.  De-
zember  2007  (BGBl.  I  S.  2942),  die  zuletzt  durch  Artikel  1  der  Verordnung  vom  16.  März  
2021  (BGBl.  I  S.  358)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  gefasst:  


„10.  nach  §  3  Nummer  11a  oder  11b  des  Einkommensteuergesetzes  steuerfrei  gewährte  
Leistungen  aufgrund  der  COVID-19-Pandemie  sowie  den  Leistungen  nach  §  3  Num-
mer  11a  des  Einkommensteuergesetzes  entsprechende  Zahlungen  aus  den  Haushal-
ten  des  Bundes  und  der  Länder,“.  


Artikel  8  


Inkrafttreten  


(1)  Dieses  Gesetz  tritt  vorbehaltlich  der  Absätze  2  bis  5  am  Tag  nach  der  Verkündung  
in  Kraft.  


(2)  Artikel  1  tritt  mit  Wirkung  vom  1.  Januar  2021  in  Kraft.  


(3)  Artikel  7  tritt  mit  Wirkung  vom  1.  November  2021  in  Kraft.  


(4)  Die  Artikel  2,  5  und  6  treten  mit  Wirkung  vom  31.  Mai  2022  in  Kraft.  


(5)  Artikel  4  tritt  am  1.  Januar  2024  in  Kraft.  
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Begründung  


A.  Allgemeiner  Teil  


I.  Zielsetzung  und  Notwendigkeit  der  Regelungen  


Auch  zu  Beginn  des  Jahres  2022  steht  die  Finanzpolitik  der  Bundesregierung  weiterhin  im  
Zeichen  der  Bekämpfung  der  Corona-Pandemie.  Dabei  ist  prioritäres  Ziel  der  Bundesregie-
rung,  die  Gesundheit  der  Bürgerinnen  und  Bürger  zu  schützen,  Arbeitsplätze  und  Unter-
nehmen  zu  unterstützen  und  den  sozialen  Zusammenhalt  zu  wahren.  Die  Bundesregierung  
untermauert  dieses  Bestreben  mit  ihrer  Steuerpolitik  nachdrücklich.  Das  Steuerrecht  dient  
dabei  als  ein  wichtiges  Instrument  zur  Stabilisierung  der  Wirtschaft  und  zur  Stärkung  der  
Konjunktur.   


Die  anhaltenden  pandemiebedingten  Einschränkungen  stellen  für  eine  Vielzahl  von  Unter-
nehmen,  aber  auch  für  Bürgerinnen  und  Bürger  eine  erhebliche  Belastung  dar.  Es  geht  
darum,  die  wirtschaftlichen  und  sozialen  Einschränkungen  durch  die  Corona-Pandemie  so  
gering  wie  möglich  zu  halten.  Dazu  müssen  Bürgerinnen  und  Bürger  sowie  die  Wirtschaft  
bei  der  Bewältigung  der  wirtschaftlichen  Folgen  weiterhin  unterstützt  werden.  Das  Vierte  
Corona-Steuerhilfegesetz  bündelt  wirtschaftliche,  aber  auch  soziale  Maßnahmen,  die  sehr  
schnell  greifen  sollen.  


II.  Wesentlicher  Inhalt  des  Entwurfs  


Zur  weiteren  Bekämpfung  der  Folgen  der  Corona-Pandemie  werden  beispielsweise  Unter-
nehmen  gezielt  zur  Förderung  ihrer  wirtschaftlichen  Erholung  mit  konsequenten  Maßnah-
men  unterstützt.  Zusätzliche  Investitionsanreize  werden  unter  anderem  mit  der  Verbesse-
rung  der  Möglichkeiten  der  Verlustverrechnung  und  der  Verlängerung  der  degressiven  Ab-
schreibung  für  bewegliche  Wirtschaftsgüter  des  Anlagevermögens  sowie  der  steuerlichen  
Investitionsfristen  gesetzt.  Gleichzeitig  wird  insbesondere  die  herausragende  Leistung  der  
Pflegekräfte  durch  einen  steuerfreien  Corona-Bonus  finanziell  honoriert.  Und  auch  Instru-
mente  wie  die  Homeoffice-Pauschale,  die  Steuerbefreiung  der  Zuschüsse  des  Arbeitgebers  
zum  Kurzarbeitergeld  und  die  Frist  zur  Abgabe  von  Steuererklärungen  2020  in  beratenen  
Fällen  werden  noch  einmal  verlängert.  Daran  anknüpfend  werden  auch  die  Erklärungsfris-
ten  für  2021  und  2022  verlängert,  um  für  alle  Beteiligten  Planungssicherheit  zu  schaffen.  


Folgende  steuerliche  Maßnahmen  werden  umgesetzt:  


–  Vom  Arbeitgeber  aufgrund  bundes- oder  landesrechtlicher  Regelungen  an  in  bestimm-
ten  Einrichtungen  - insbesondere  Krankenhäusern  - tätige  Arbeitnehmerinnen  und  Ar-
beitnehmer  gewährte  Sonderzahlungen  zur  Anerkennung  besonderer  Leistungen  wäh-
rend  der  Corona-Krise  werden  bis  zu  einem  Betrag  von  3  000  Euro  steuerfrei  gestellt  
und  auch  in  der  Grundsicherung  für  Arbeitsuchende  nach  SGB  II  nicht  angerechnet.   


–  Die  steuerliche  Förderung  der  steuerfreien  Zuschüsse  zum  Kurzarbeitergeld  wird  um  
sechs  Monate  bis  Ende  Juni  2022  verlängert.  


–  Die  bestehende  Regelung  zur  Homeoffice-Pauschale  wird  um  ein  Jahr  bis  zum  31.  De-
zember  2022  verlängert.  


–  Die  Möglichkeit  zur  Inanspruchnahme  der  mit  dem  Zweiten  Corona-Steuerhilfegesetz  
eingeführten  degressiven  Abschreibung  für  bewegliche  Wirtschaftsgüter  des  
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Anlagevermögens  wird  um  ein  Jahr  verlängert  für  Wirtschaftsgüter,  die  im  Jahr  2022  
angeschafft  oder  hergestellt  werden.  


–  Die  erweiterte  Verlustverrechnung  wird  bis  Ende  2023  verlängert:  Für  2022  und  2023  
wird  der  Höchstbetrag  beim  Verlustrücktrag  auf  10  Mio.  Euro  bzw.  auf  20  Mio.  Euro  bei  
Zusammenveranlagung  angehoben.  Der  Verlustrücktrag  wird  darüber  hinaus  ab  2022  
dauerhaft  auf  zwei  Jahre  ausgeweitet  und  erfolgt  in  die  unmittelbar  vorangegangenen  
beiden  Jahre.  


–  Die  steuerlichen  Investitionsfristen  für  Reinvestitionen  nach  §  6b  EStG  werden  um  ein  
weiteres  Jahr  verlängert.  


–  Die  Investitionsfristen  für  steuerliche  Investitionsabzugsbeträge  nach  §  7g  EStG,  die  in  
2022  auslaufen,  werden  um  ein  weiteres  Jahr  verlängert.   


–  Die  Frist  zur  Abgabe  von  Steuererklärungen  2020  in  beratenen  Fällen  wird  um  weitere  
drei  Monate  verlängert.  Hieran  anknüpfend  werden  auch  die  Erklärungsfristen  für  2021  
und  2022  verlängert,  jedoch  in  geringerem  Umfang;  das  gilt  auch  für  nicht  beratene  
Steuerpflichtige.  


Zudem  wird  der  Registerbezug  beim  Lohnsteuereinbehalt  in  der  Seeschifffahrt  zur  Umset-
zung  einer  Vereinbarung  mit  der  Europäischen  Kommission  vom  Inland  auf  EU/EWR-Staa-
ten  erweitert.  


III.  Alternativen  


Keine.  


IV.  Gesetzgebungs- und  Regelungskompetenz  


Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  ergibt  sich  für  die  Änderung  des  Einkommen-
steuergesetzes  (Artikel  1  bis  4)  aus  Artikel  105  Absatz  2  erste  Alternative  des  Grundgeset-
zes  (GG),  da  das  Steueraufkommen  diesbezüglich  dem  Bund  ganz  oder  teilweise  zusteht.  


Für  die  Änderung  des  Gewerbesteuergesetzes  (Artikel  5)  ergibt  sich  die  Gesetzgebungs-
kompetenz  des  Bundes  aus  Artikel  105  Absatz  2  zweite  Alternative  GG.  Da  das  Aufkom-
men  der  Gewerbesteuer  den  Gemeinden  (Artikel  106  Absatz  6  Satz  1  GG)  zusteht,  hat  der  
Bund  das  Gesetzgebungsrecht  allerdings  gemäß  Artikel  105  Absatz  2  zweite  Alternative  
GG  nur,  wenn  die  Voraussetzungen  des  Artikels  72  Absatz  2  GG  vorliegen.  Danach  hat  der  
Bund  das  Gesetzgebungsrecht,  wenn  und  soweit  die  Herstellung  gleichwertiger  Lebensver-
hältnisse  im  Bundesgebiet  oder  die  Wahrung  der  Rechts- oder  Wirtschaftseinheit  im  ge-
samtstaatlichen  Interesse  eine  bundesgesetzliche  Regelung  erforderlich  macht.  Artikel  5  
des  Gesetzes  zielt  auf  eine  Änderung  einzelner  Vorschriften  des  Gewerbesteuergesetzes  
ab.  Die  bundesgesetzliche  Regelung  ist  zur  Wahrung  der  Rechts- und  Wirtschaftseinheit  
im  gesamtstaatlichen  Interesse  erforderlich,  da  die  in  der  jeweiligen  Gemeinde  belegenen  
Betriebstätten  des  Steuerpflichtigen  gewerbesteuerpflichtig  sind  und  der  Gewerbeertrag  
einheitlich  für  alle  Betriebstätten  ermittelt  wird.  Dies  erfordert,  dass  für  die  Festsetzung  von  
nachträglichen  Gewerbesteuer-Vorauszahlungen  bundeseinheitliche  Regelungen  beste-
hen.  


Für  die  Änderung  des  Einführungsgesetzes  zur  Abgabenordnung  (Artikel  6)  ergibt  sich  die  
Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  aus  Artikel  108  Absatz  5  GG.  


Die  Änderung  der  Arbeitslosengeld  II/Sozialgeld-Verordnung  (Artikel  7)  stützt  sich  auf  §  13  
Absatz  1  Nummer  1  des  SGB  II.  Dieser  ermächtigt  das  Bundesministerium  für  Arbeit  und  
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Soziales  im  Einvernehmen  mit  dem  Bundesministerium  der  Finanzen,  unter  anderem  zu  
bestimmen,  welche  weiteren  Einnahmen  nicht  als  Einkommen  zu  berücksichtigen  sind.  Der  
Zustimmung  des  Bundesrates  bedarf  es  nicht.  


V.  Vereinbarkeit  mit  dem  Recht  der  Europäischen  Union  und  völkerrechtlichen  
Verträgen  


Unvereinbarkeiten  mit  höherrangigem  Recht  sind  nicht  zu  erkennen.  


VI.  Gesetzesfolgen  


1.  Rechts- und  Verwaltungsvereinfachung  


Mit  der  in  §  1  Absatz  1  Nummer  10  der  Arbeitslosengeld  II/Sozialgeld-Verordnung  vorgese-
henen  Freistellung  der  Zahlungen  wird  der  Aufwand,  der  mit  einer  Berücksichtigung  als  
Einkommen  verbunden  wäre,  vermieden.  


2.  Nachhaltigkeitsaspekte  


Das  Vorhaben  steht  im  Einklang  mit  dem  Leitgedanken  der  Bundesregierung  zur  nachhal-
tigen  Entwicklung  im  Sinne  der  Deutschen  Nachhaltigkeitsstrategie,  indem  steuerliche  Hilfs-
maßnahmen  zur  Bewältigung  der  COVID-19-Pandemie  vorgesehen  sind.  Es  betrifft  damit  
den  Indikatorenbereich  8.3.  (Wirtschaftliche  Zukunftsvorsorge  - Gute  Investitionsbedingun-
gen  schaffen,  Wohlstand  dauerhaft  erhalten)  sowie  8.4.  (Wirtschaftliche  Leistungsfähigkeit  
- Wirtschaftsleistung  umwelt- und  sozialverträglich  steigern)  und  10.2.  (Verteilungsgerech-
tigkeit  - zu  große  Ungleichheit  innerhalb  Deutschlands  verhindern).  


Eine  Nachhaltigkeitsrelevanz  bezüglich  anderer  Indikatoren  ist  nicht  gegeben.  







      


 


lfd. 
Nr. 


Maßnahme 
Steuerart  /  


 Gebietskör-
perschaft 


 Volle 
 Jahres-


wirkung¹ 


Kassenjahr 


2022 2023 2024 2025 2026 


1  §  3 Nr.   28a EStG Insg. 
 Verlängerung  der  begrenzten  und  befristeten GewSt 


Steuerfreiheit   für  Arbeitgeberzuschüsse zum  ESt 
 Kurzarbeitergeld  für  Lohnzahlungszeiträume LSt 


 um  6  Monate bis  zum  30.  Juni  2022. KSt 
SolZ 


2  §  4 Abs.   5 Satz   1 Nr.   6b EStG Insg. 
 Verlängerung  der  Pauschale  für  die ESt 


 betriebliche  oder  berufliche Tätigkeit   in  der SolZ 
 häuslichen  Wohnung  (Homeoffice-Pauschale) 


bis  zum  31.   Dezember  2022 Bund 
ESt 
SolZ 


Länder 
ESt 


Gem. 
ESt 


3  §  7 Abs.   2  EStG Insg. 
 Verlängerung  der  degressiven  Abschreibung GewSt 


 iin  Höhe des   2,5-fachen  der  linearen ESt 
Abschreibung,  maximal  25%   für  bewegliche KSt 


 Wirtschaftsgüter des  Anlagevermögens,   die SolZ 
 vor dem  1.   Januar  2023 angeschafft   oder 


hergestellt   worden sind Bund 
GewSt 
ESt 
KSt 
SolZ 


Länder 
GewSt 
ESt 
KSt 


Gem. 
GewSt 
ESt 


4  §  10d Abs.   1 EStG Insg. 
 Befristete  Verlängerung  der  erweiterten ESt 


 Verlustverrechnung bis   Ende  2023  und KSt 
 unbefristete  Ausweitung des  Verlustrücktrags  SolZ 


 auf  die  zwei  unmittelbar  vorangegangenen 
 Veranlagungszeiträume Bund 


ESt 
KSt 
SolZ 


Länder 
ESt 
KSt 


Gem. 
ESt 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


 - 980 
 - 975 


 - 5 


 - 419 
 - 414 


 - 5 


 - 415 
 - 415 


 - 146 
 - 146 


 - 1.455 
 - 565 
 - 470 
 - 375 
 - 45 


 - 453 
 - 20 


 - 200 
 - 188 
 - 45 


 - 415 
 - 29 


 - 199 
 - 187 


 - 587 
 - 516 
 - 71 


 - 175 
 - 25 


 - 140 
 - 10 


 - 91 
 - 11 
 - 70 
 - 10 


 - 80 
 - 10 
 - 70 


 - 4 
 - 4 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


 - 235 
 - 90 
 - 75 
 - 60 
 - 10 


 - 75 
 - 3 


 - 32 
 - 30 
 - 10 


 - 67 
 - 5 


 - 32 
 - 30 


 - 93 
 - 82 
 - 11 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


 - 785 
 - 780 


 - 5 


 - 337 
 - 332 


 - 5 


 - 331 
 - 331 


 - 117 
 - 117 


 - 2.690 
 - 1.040 


 - 870 
 - 695 
 - 85 


 - 841 
 - 38 


 - 370 
 - 348 
 - 85 


 - 769 
 - 53 


 - 369 
 - 347 


 - 1.080 
 - 949 
 - 131 


 - 70 
 - 10 
 - 55 
 - 5 


 - 37 
 - 4 


 - 28 
 - 5 


 - 31 
 - 4 


 - 27 


 - 2 
 - 2 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


 - 195 
 - 195 


. 


 - 83 
 - 83 


. 


 - 83 
 - 83 


 - 29 
 - 29 


 - 4.345 
 - 1.680 
 - 1.400 
 - 1.125 


 - 140 


 - 1.359 
 - 61 


 - 595 
 - 563 
 - 140 


 - 1.242 
 - 85 


 - 595 
 - 562 


 - 1.744 
 - 1.534 


 - 210 


 - 150 
 - 20 


 - 120 
 - 10 


 - 79 
 - 9 


 - 60 
 - 10 


 - 68 
 - 8 


 - 60 


 - 3 
 - 3 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


 - 2.575 
 - 995 
 - 830 
 - 665 
 - 85 


 - 807 
 - 36 


 - 353 
 - 333 
 - 85 


 - 735 
 - 51 


 - 352 
 - 332 


 - 1.033 
 - 908 
 - 125 


 - 115 
 - 20 
 - 90 
 - 5 


 - 59 
 - 9 


 - 45 
 - 5 


 - 53 
 - 8 


 - 45 


 - 3 
 - 3 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


+  500 
+  195 
+  160 
+  130 
+  15 


+  155 
+  7 


+  68 
+  65 
+  15 


+  143 
+  10 
+  68 
+  65 


+  202 
+  178 
+  24 


 - 60 
 - 20 
 - 40 


. 


 - 29 
 - 9 


 - 20 
. 


 - 28 
 - 8 


 - 20 


 - 3 
 - 3 
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3.  Haushaltsausgaben  ohne  Erfüllungsaufwand  


(Steuermehr- /  -mindereinnahmen  (-)  in  Mio.  €) 







      


 


lfd. 
Nr. 


Maßnahme 
Steuerart  /  


 Gebietskör-
perschaft 


 Volle 
 Jahres-


wirkung¹ 


Kassenjahr 


2022 2023 2024 2025 2026 
 


5  Finanzielle  Auswirkungen insgesamt  Insg. 
GewSt 
ESt 
LSt 
KSt 
SolZ 


Bund 
GewSt 
ESt 
LSt 
KSt 
SolZ 


Länder 
GewSt 
ESt 
LSt 
KSt 


Gem. 
GewSt 
ESt 
LSt 


 - 2.610 
 - 565 


 - 1.470 
. 


 - 515 
 - 60 


 - 963 
 - 20 


 - 625 
. 


 - 258 
 - 60 


 - 910 
 - 29 


 - 624 
. 


 - 257 


 - 737 
 - 516 
 - 221 


. 


 - 235 
 - 90 
 - 75 


. 
 - 60 
 - 10 


 - 75 
 - 3 


 - 32 
. 


 - 30 
 - 10 


 - 67 
 - 5 


 - 32 
. 


 - 30 


 - 93 
 - 82 
 - 11 


. 


 - 3.545 
 - 1.040 
 - 1.660 


. 
 - 750 
 - 95 


 - 1.215 
 - 38 


 - 706 
. 


 - 376 
 - 95 


 - 1.131 
 - 53 


 - 704 
. 


 - 374 


 - 1.199 
 - 949 
 - 250 


. 


 - 4.690 
 - 1.680 
 - 1.615 


. 
 - 1.245 


 - 150 


 - 1.521 
 - 61 


 - 687 
. 


 - 623 
 - 150 


 - 1.393 
 - 85 


 - 686 
. 


 - 622 


 - 1.776 
 - 1.534 


 - 242 
. 


 - 2.690 
 - 995 
 - 850 


. 
 - 755 
 - 90 


 - 866 
 - 36 


 - 362 
. 


 - 378 
 - 90 


 - 788 
 - 51 


 - 360 
. 


 - 377 


 - 1.036 
 - 908 
 - 128 


. 


+  440 
+  195 
+  140 


. 
+  90 
+  15 


+  126 
+  7 


+  59 
. 


+  45 
+  15 


+  115 
+  10 
+  60 


. 
+  45 


+  199 
+  178 
+  21 


. 
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(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €) 


Anmerkungen: 
1) Wirkung  für  einen  vollen  (Veranlagungs-)Zeitraum  von  12  Monaten 


 


Die  Regelungen  zur  weiterhin  geltenden  Nichtberücksichtigung  von  Beihilfen  und  Unterstüt-
zungen  (§  1  Absatz  1  Nummer  10  der  Arbeitslosengeld  II/Sozialgeld-Verordnung)  aufgrund  
der  COVID-19-Pandemie  als  Einkommen  führt  nicht  zu  Mehrausgaben  in  der  Grundsiche-
rung  für  Arbeitsuchende.  Die  Zahlungsansprüche  auf  Leistungen  zur  Sicherung  des  Le-
bensunterhaltes  bleiben  –  gleichbleibende  sonstige  Bedingungen  vorausgesetzt  –  gleich  
hoch.  Ohne  die  Regelung  zur  Nichtberücksichtigung  würde  es  zu  Einsparungen  bei  den  
Leistungen  zur  Sicherung  des  Lebensunterhaltes  kommen.  Belastbare  Angaben  zu  Anzahl  
und  Höhe  von  pandemiebedingten  Beihilfen  und  Unterstützungen  sind  nicht  verfügbar.  Aus-
gehend  von  schätzungsweise  10  000  Fällen,  bei  denen  durchschnittlich  750  Euro  anrech-
nungsfrei  gestellt  werden,  würde  es  ohne  die  Regelung  zur  Nichtberücksichtigung  zu  Ein-
sparungen  bei  Leistungen  zur  Sicherung  des  Lebensunterhaltes  in  Höhe  von  8  Millionen  
Euro  in  2022  kommen  können.  Davon  würden  6  Millionen  Euro  auf  den  Bund  und  2  Millio-
nen  Euro  auf  die  Kommunen  entfallen.  


4.  Erfüllungsaufwand  


4.1  Erfüllungsaufwand  für  Bürgerinnen  und  Bürger  


Der  Gesetzentwurf  führt  nicht  zu  einer  Veränderung  des  Erfüllungsaufwandes  für  Bürgerin-
nen  und  Bürger.  


4.2  Erfüllungsaufwand  für  die  Wirtschaft  


Der  Gesetzentwurf  führt  zu  keiner  quantifizierbaren  Veränderung  des  laufenden  Erfüllungs-
aufwandes  für  die  Wirtschaft.  


4.3  Erfüllungsaufwand  der  Verwaltung  







      


 


- 16 -


Durch  die  Betragsanhebungen  beim  Verlustrücktrag  entsteht  in  den  Ländern  einmalig  ein  
geringfügiger,  nicht  bezifferbarer  Umstellungsaufwand.  Durch  die  Ausweitung  des  Verlust-
rücktrags  von  einem  auf  zwei  Jahre  ist  mit  zusätzlichem  Mehraufwand  für  die  Prüfung  der  
Verlustverrechnung  und  Durchführung  der  Änderungsveranlagung  in  Höhe  von  ca.  
930  000  Euro  für  die  Finanzverwaltungen  der  Länder  zu  rechnen.  Die  weiteren  Änderungen  
verursachen  nicht  quantifizierbare,  teilweise  gegenläufige  Auswirkungen  auf  den  Erfül-
lungsaufwand  der  Steuerverwaltung:  So  vergrößert  sich  durch  das  Beibehalten  des  Wahl-
rechts  der  Gestaltungsspielraum  durch  nachträgliche  Wahlrechtsänderungen  und  könnte  
zusätzlichen  Aufwand  verursachen.  Da  sich  der  Steuerpflichtige  aber  insgesamt  und  nicht  
mehr  teilweise  für  die  Anwendung  des  Verlustrücktrags  entscheiden  kann,  werden  Ände-
rungsveranlagungen  wegen  der  Höhe  des  Verlustrücktrags  und  ggf.  Rechtsbehelfe  ent-
behrlich.  


Durch  die  Änderung  des  Artikels  7  ist  im  Bereich  des  SGB  II  bei  einmaligen  Einkommens-
änderungen  durch  die  Jobcenter  zu  prüfen,  ob  es  sich  um  pandemiebedingte  Beihilfen  und  
Unterstützungen  handelt.  Ausgehend  von  im  Höchstfall  385  000  Prüfungen  im  Jahr  2021  
und  einer  Dauer  von  5  Minuten  je  Fall  ergeben  sich  –  ausgehend  von  den  geltenden  Per-
sonalkostensätzen  für  den  mittleren  Dienst  –  Mehraufwände  von  höchstens  einmalig  rund  
2  Millionen  Euro.  Dem  entgegen  stehen  Einsparungen  durch  die  Nichtberücksichtigung  die-
ser  einmaligen  Einkommen  in  schätzungsweise  10  000  Fällen;  bei  einer  Dauer  von  30  Mi-
nuten  je  Fall  ergeben  sich  –  gegenüber  einem  Szenario,  bei  dem  die  pandemiebedingten  
Beihilfen  und  Unterstützungen  Berücksichtigung  finden  würden  –  Einsparungen  in  Höhe  
von  einmalig  300  000  Euro  in  2022.  


5.  Weitere  Kosten  


Der  Wirtschaft,  einschließlich  mittelständischer  Unternehmen,  entstehen  keine  direkten  
sonstigen  Kosten.  


Auswirkungen  auf  Einzelpreise  und  das  Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Verbraucher-
preisniveau,  sind  nicht  zu  erwarten.  


6.  Weitere  Gesetzesfolgen  


Unter  Berücksichtigung  der  unterschiedlichen  Lebenssituation  von  Frauen  und  Männern  
sind  keine  Auswirkungen  erkennbar,  die  gleichstellungspolitischen  Zielen  gemäß  §  2  der  
Gemeinsamen  Geschäftsordnung  der  Bundesministerien  zuwiderlaufen.  


VII.  Befristung;  Evaluierung  


Eine  Befristung  ist  für  die  Verlängerung  der  steuerlichen  Förderung  der  steuerfreien  Zu-
schüsse  zum  Kurzarbeitergeld  und  für  die  Verlängerung  der  bestehenden  Regelung  zur  
Homeoffice-Pauschale  sowie  für  die  Regelungen  zum  Verlustrücktrag  und  für  die  Erweite-
rung  des  Registerbezugs  beim  Lohnsteuereinbehalt  in  der  Seeschifffahrt  vorgesehen.  


Die  Regelung  zur  Nichtberücksichtigung  der  Sonderleistungen  im  Bereich  des  SGB  II  (Ar-
tikel  7)  ist  durch  den  Verweis  auf  §  3  Nummer  11b  des  EStG,  der  bis  31.  Dezember  2022  
befristet  ist,  ebenfalls  befristet.  
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B.  Besonderer  Teil  


Zu  Artikel  1  (Änderung  des  Einkommensteuergesetzes)  


Zu  Nummer  1  


§  3  Nummer  11b  –  neu  –  


Die  besonderen  Arbeitsbedingungen  aufgrund  der  fortdauernden  SARS-CoV-2-Pandemie  
und  die  Versorgung  von  mit  dem  Coronavirus  infizierten  Personen  stellen  insbesondere  für  
Pflegekräfte  besondere  Herausforderungen  dar.  Dementsprechend  ist  es  angezeigt,  insbe-
sondere  den  in  Krankenhäusern  auf  Intensivstationen  tätigen  Pflegekräften  eine  Prämie  als  
finanzielle  Anerkennung  zu  gewähren  (Pflegebonus).  Die  Auszahlung  sollte  dabei  durch  
den  Arbeitgeber  erfolgen,  und  die  Kosten  sollten  durch  den  Bund  erstattet  werden.  Neben  
dem  Bund  planen  auch  die  Länder  teilweise  eigene  Prämienzahlungen.  Um  die  finanzielle  
Wirkung  der  Prämie  noch  zu  verstärken,  wird  diese  –  wenn  sie  aufgrund  bundes- oder  lan-
desrechtlicher  Regelungen  gezahlt  wird  –  bis  zu  einer  Höhe  von  3  000  Euro  steuerfrei  ge-
stellt.  Begünstigt  sind  neben  Prämienzahlungen  aufgrund  von  Gesetzen  im  materiellen  
Sinne  auch  Prämienzahlungen  aufgrund  von  Beschlüssen  der  Bundes- oder  einer  Landes-
regierung.  Nicht  begünstigt  sind  freiwillige  Leistungen  des  Arbeitgebers,  die  nicht  aufgrund  
bundes- oder  landesrechtlicher  Regelungen  im  vorgenannten  Sinne  gewährt  werden.  Ta-
rifvertragliche  Vereinbarungen,  an  denen  Bund  und  Länder  mitgewirkt  haben,  sind  für  sich  
betrachtet  keine  bundes- oder  landesrechtlichen  Regelungen  im  vorgenannten  Sinne.  


Der  Kreis  der  Anspruchsberechtigten  in  Bezug  auf  die  Steuerbefreiung  umfasst  nicht  nur  
Pflegekräfte,  sondern  auch  weitere  in  Krankenhäusern  sowie  in  Pflegeeinrichtungen  und  -
diensten  tätige  Arbeitnehmer.  Dies  schließt  unter  anderem  auch  in  den  in  Satz  2  genannten  
Einrichtungen  tätige  Auszubildende,  Freiwillige  im  Sinne  des  §  2  des  Bundesfreiwilligen-
dienstgesetzes  und  Freiwillige  im  Sinne  des  §  2  des  Jugendfreiwilligendienstegesetzes  im  
freiwilligen  sozialen  Jahr  ein.   


Begünstigt  ist  der  Auszahlungszeitraum  ab  dem  18.  November  2021,  da  an  diesem  Tag  der  
maßgebliche  Beschluss  der  Ministerpräsidentenkonferenz  über  die  Gewährung  von  weite-
ren  Prämien  gefasst  worden  ist.  Um  ausreichend  Zeit  für  die  Auszahlung  zur  Verfügung  zu  
stellen,  sind  Auszahlungen  bis  zum  31.  Dezember  2022  begünstigt.   


Voraussetzung  für  die  Steuerbefreiung  ist  nach  Satz  2,  dass  die  Arbeitnehmer  in  einer  der  
folgenden  Einrichtungen  oder  in  einem  der  folgenden  Dienste  tätig  sind:  


–  Krankenhäuser,  


–  ambulante  Pflegedienste,  die  ambulante  Intensivpflege  in  Einrichtungen,  Wohngrup-
pen  oder  sonstigen  gemeinschaftlichen  Wohnformen  erbringen,   


–  nicht  unter  §  23  Absatz  5  Satz  1  des  Infektionsschutzgesetzes  (IfSG)  fallende  voll- oder  
teilstationäre  Einrichtungen  zur  Betreuung  und  Unterbringung  älterer,  behinderter  oder  
pflegebedürftiger  Menschen  oder  vergleichbare  Einrichtungen  (vgl.  §  36  Absatz  1  
Nummer  2  IfSG)  oder  


–  nicht  unter  §  23  Absatz  5  Satz  1  IfSG  fallende  ambulante  Pflegedienste  und  Unterneh-
men,  die  den  Einrichtungen  nach  §  36  Absatz  1  Nummer  2  IfSG  vergleichbare  Dienst-
leistungen  anbieten.  Angebote  zur  Unterstützung  im  Alltag  im  Sinne  von  §  45a  Ab-
satz  1  Satz  2  des  Elften  Buches  Sozialgesetzbuch  zählen  nicht  zu  den  Dienstleistun-
gen,  die  mit  Angeboten  in  Einrichtungen  nach  §  36  Absatz  1  Nummer  2  IfSG  vergleich-
bar  sind.  
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Satz  3  erweitert  den  Kreis  der  Berechtigten  auf  Personen,  die  in  den  in  Satz  2  genannten  
Einrichtungen  im  Rahmen  einer  Arbeitnehmerüberlassung  oder  im  Rahmen  eines  Werk- 
oder  Dienstleistungsvertrags  eingesetzt  werden.  Auf  das  Bestehen  eines  Arbeitsvertrags-
verhältnisses  zum  Inhaber  der  Einrichtung  kommt  es  insoweit  nicht  an.  


Satz  4  stellt  zur  Abgrenzung  klar,  dass  auf  die  in  den  Sätzen  1  bis  3  geregelten  Prämien-
zahlungen  §  3  Nummer  11a  EStG  keine  Anwendung  findet.  


Zu  Nummer  2  


§  52  Absatz  4  Satz  4  –  neu  –  


Vorgesehen  ist  die  erstmalige  Anwendung  für  den  Veranlagungszeitraum  2021,  da  der  Aus-
zahlungszeitraum  vom  18.  November  2021  bis  zum  31.  Dezember  2022  begünstigt  ist.  


Zu  Artikel  2  (Weitere  Änderung  des  Einkommensteuergesetzes)  


§  52  Absatz  35d  


Es  handelt  sich  bei  dieser  Änderung  um  eine  Folgeänderung  zur  Verlängerung  der  Erklä-
rungsfristen  des  §  149  der  Abgabenordnung  (AO)  und  der  zinsfreien  Karenzzeit  des  §  233a  
AO  durch  Artikel  97  §  36  des  Einführungsgesetzes  zur  Abgabenordnung  (EGAO)  für  die  
Veranlagungszeiträume  2020  bis  2022.  


Zeichnet  sich  bei  der  Erstellung  der  Steuererklärung  eine  größere  Steuernachzahlung  ab,  
kann  ein  Antrag  auf  Festsetzung  einer  nachträglichen  Vorauszahlung  in  Betracht  kommen.  
Damit  soll  vermieden  werden,  dass  die  Nachzahlung  in  die  Verzinsung  nach  §  233a  AO  
fällt.  Im  Normalfall  ist  hierfür  durch  die  15-Monats-Frist  am  31.  März  des  Zweitfolgejahres  
(bzw.  23-Monats-Frist  bei  Land- und  Forstwirten  mit  überwiegenden  Einkünften  aus  Land- 
und  Forstwirtschaft)  ausreichend  Zeit.  


Aufgrund  der  durch  dieses  Gesetz  für  den  Veranlagungszeitraum  2020  erneut  und  für  die  
Veranlagungszeiträume  2021  und  2022  erstmals  verlängerten  Steuererklärungsfristen  sind  
auch  die  Fristen  des  §  37  Absatz  3  Satz  3  EStG  entsprechend  anzupassen.  


Mit  der  Änderung  soll  ein  Gleichklang  der  Fristen  gewahrt  bleiben.  Die  Steuerpflichtigen  
haben  dadurch  auf  Antrag  weiterhin  die  Möglichkeit,  frühzeitig  Steuerzahlungen  zu  leisten  
und  Nachzahlungszinsen  zu  vermeiden,  für  die  Verwaltung  ergeben  sich  Verfahrenserleich-
terungen.   


Nach  §  31  Absatz  1  KStG  gilt  die  Regelung  ebenfalls  auch  für  die  Körperschaftsteuer.  


Zu  Artikel  3  (Weitere  Änderung  des  Einkommensteuergesetzes)  


Zu  Nummer  1  


§  3  Nummer  28a  


§  3  Nummer  28a  EStG  wurde  durch  das  Corona-Steuerhilfegesetz  vom  16.  Juni  2020  
(BGBl.  I  S.  1385)  eingeführt  und  durch  das  Jahressteuergesetz  2020  vom  21.  Dezem-
ber  2020  (BGBl.  I  S.  3096)  verlängert.  Die  Regelung  sieht  in  seiner  aktuellen  Fassung  eine  
begrenzte  und  bis  zum  31.  Dezember  2021  befristete  Steuerbefreiung  der  Zuschüsse  des  
Arbeitgebers  zum  Kurzarbeitergeld  und  zum  Saison-Kurzarbeitergeld  vor.  


Die  Befristung  wird  um  weitere  sechs  Monate  verlängert.  Die  Steuerfreiheit  ist  auf  Zu-
schüsse  begrenzt,  die  für  Lohnzahlungszeiträume,  die  nach  dem  29.  Februar  2020  begin-
nen  und  vor  dem  1.  Juli  2022  enden,  geleistet  werden.  Die  Verlängerung  erfolgt  im  
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Gleichlauf  mit  der  Verlängerung  der  Sonderregelungen  beim  Kurzarbeitergeld  im  Zusam-
menhang  mit  der  Corona-Krise.  


Der  ab  dem  1.  Januar  2022  bis  zum  Inkrafttreten  der  Gesetzesänderung  vorgenommene  
Lohnsteuerabzug,  bei  dem  von  einer  Steuerpflicht  entsprechender  Zuschüsse  auszugehen  
war,  ist  vom  Arbeitgeber  zu  korrigieren,  wenn  ihm  dies  wirtschaftlich  zumutbar  ist.  Rechts-
grundlage  ist  §  41c  Absatz  1  Satz  1  Nummer  2  und  Satz  2  EStG.  Unterbleibt  eine  Korrektur  
des  Lohnsteuerabzugs,  so  kann  eine  Korrektur  im  Rahmen  der  Veranlagung  zur  Einkom-
mensteuer  erfolgen.  Hier  ist  der  steuerpflichtige  Arbeitslohn  laut  Lohnsteuerbescheinigung  
entsprechend  zu  mindern  und  der  entsprechende  Anteil  in  den  Progressionsvorbehalt  ein-
zubeziehen.  


 


Die  Änderung  des  §  3  Nummer  28a  EStG  ist  nach  der  allgemeinen  Anwendungsregelung  
in  §  52  Absatz  1  EStG  erstmals  für  den  Veranlagungszeitraum  2022  anzuwenden.  


Zu  Nummer  2  


§  3a  Absatz  3  Satz  2  Nummer  12  


Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung,  die  aus  den  Anpassungen  des  Ver-
lustrücktrags  gemäß  §  10d  Absatz  1  EStG  resultiert  (siehe  Artikel  3  Nummer  4).  Die  Folge-
änderung  ist  nach  der  allgemeinen  Anwendungsregelung  in  §  52  Absatz  1  Satz  1  EStG  
erstmals  für  den  Veranlagungszeitraum  2022  anzuwenden.  


Zu  Nummer  3  


§  7  Absatz  2  Satz  1  


Die  degressive  Abschreibung  für  bewegliche  Wirtschaftsgüter  des  Anlagevermögens  wurde  
mit  dem  Zweiten  Corona-Steuerhilfegesetz  zur  Unterstützung  der  Wirtschaft  in  Zeiten  pan-
demiebedingter  wirtschaftlicher  Unsicherheiten  und  sonstiger  Erschwernisse  eingeführt.  
Die  Regelung  wurde  zunächst  auf  in  den  Jahren  2020  und  2021  angeschaffte  oder  herge-
stellte  bewegliche  Wirtschaftsgüter  des  Anlagevermögens  begrenzt.  Die  degressive  Ab-
schreibung  kann  anstelle  der  linearen  Abschreibung  in  Höhe  von  bis  zu  dem  Zweieinhalb-
fachen  der  linearen  Abschreibung,  höchstens  25  Prozent,  in  Anspruch  genommen  werden.  


Aufgrund  der  anhaltenden  pandemiebedingten  wirtschaftlichen  Belastungen  soll  als  kon-
junkturstützende  begleitende  Maßnahme  die  Inanspruchnahme  der  degressiven  Abschrei-
bung  auch  weiterhin  für  die  im  Jahr  2022  angeschafften  oder  hergestellten  beweglichen  
Wirtschaftsgüter  des  Anlagevermögens  ermöglicht  werden.   


Die  degressive  Abschreibung  fördert  die  schnellere  Refinanzierung  und  schafft  über  diesen  
Mechanismus  bereits  im  noch  laufenden  Veranlagungszeitraum  unternehmerische  Vorteile  
und  Investitionsanreize,  die  zu  einer  nötigen  Stabilisierung  der  Wirtschaft  beitragen  können.   


Soweit  für  ein  bewegliches  Wirtschaftsgut  auch  die  Voraussetzungen  zur  Inanspruchnahme  
von  Sonderabschreibungen  nach  §  7g  Absatz  5  EStG  vorliegen,  können  diese  neben  der  
degressiven  Abschreibung  in  Anspruch  genommen  werden.  Damit  werden  mit  der  Möglich-
keit  zur  Inanspruchnahme  von  degressiver  Abschreibung  zusätzliche  Steuerentlastungen  
ermöglicht,  ohne  bereits  bestehende  steuerliche  Förderungen  zu  konterkarieren.  


Die  Regelung  zur  Verlängerung  des  §  7  Absatz  2  EStG  ist  nach  der  allgemeinen  Anwen-
dungsregelung  in  §  52  Absatz  1  EStG  für  den  Veranlagungszeitraum  2022  anzuwenden.  
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Zu  Nummer  4  


§  10d  Absatz  1  


In  der  Corona-Krise  hat  sich  gezeigt,  dass  der  Verlustrücktrag  positive  Effekte  auf  die  Li-
quidität  von  Unternehmen  haben  kann.  Dies  trägt  zu  einer  nachhaltigen  wirtschaftlichen  
Erholung  von  Unternehmen  und  der  Volkswirtschaft  insgesamt  bei.  


Mit  der  vorliegenden  Änderung  wird  der  Verlustrücktrag  ab  dem  Verlustentstehungsjahr  
2022  von  einem  auf  zwei  Jahre  erweitert.  Zudem  werden  die  mit  dem  Dritten  Corona-Steu-
erhilfegesetz  vom  17.  März  2021  (BGBl.  I  Seite  330)  auf  10  Mio.  Euro  bzw.  auf  20  Mio.  Euro  
für  nach  den  §§  26,  26b  EStG  zusammenveranlagte  Ehegatten  angehobenen  Betragsgren-
zen  beim  Verlustrücktrag  (§  10d  Absatz  1  Satz  1  EStG)  für  die  Veranlagungszeiträume  
2022  und  2023  beibehalten.  Die  Änderung  führt  dazu,  dass  nicht  bereits  ab  dem  Veranla-
gungszeitraum  2022,  sondern  erst  ab  dem  Veranlagungszeitraum  2024  die  Betragsgren-
zen  auf  den  alten  Rechtsstand  von  1  Mio.  Euro  bzw.  2  Mio.  Euro  für  zusammenveranlagte  
Ehegatten  zurückgeführt  werden.   


Zur  Vermeidung  eines  übermäßigen  Anstiegs  des  Verwaltungsaufwands  und  zur  Vereinfa-
chung  des  Steuerrechts  wird  hierbei  zugleich  das  bislang  gemäß  §  10d  Absatz  1  Satz  5  
und  6  EStG  bestehende  Wahlrecht  eingeschränkt.  Das  bedeutet,  auf  die  Anwendung  des  
Verlustrücktrags  kann  ab  dem  Verlustentstehungsjahr  2022  auf  Antrag  nicht  mehr  teilweise  
verzichtet  werden.  Der  Steuerpflichtige  kann  sich  nur  noch  insgesamt  gegen  die  Anwen-
dung  des  Verlustrücktrags  - zugunsten  des  Verlustvortrags  (§  10d  Absatz  2  EStG)  - ent-
scheiden.   


Die  uneingeschränkte  Beibehaltung  des  bestehenden  Wahlrechts  würde  im  Zusammen-
spiel  mit  der  Erweiterung  des  Verlustrücktrags  von  einem  auf  zwei  Jahre  zu  einer  nicht  
unerheblichen  Erhöhung  der  Komplexität  des  Verwaltungsverfahrens  führen:  Würde  die  
Möglichkeit  eines  teilweisen  Verzichts  auf  die  Anwendung  des  Verlustrücktrags  bestehen  
bleiben,  würde  dies  im  Verwaltungsverfahren  abhängig  von  der  individuellen  Verteilung  der  
Höhe  der  negativen  Einkünfte  auf  den  Verlustrücktrag  im  Hinblick  auf  die  Änderung  von  
bereits  abgeschlossenen  Jahressteuerfestsetzungen  bei  der  Einkommensteuer  zu  einem  
starken  Anstieg  von  Änderungsveranlagungen  führen.  Vor  diesem  Hintergrund  entfällt  die  
Möglichkeit  auf  den  Verlustrücktrag  teilweise  zu  verzichten  und  damit  die  Notwendigkeit  im  
Antrag  die  Höhe  des  Verlustrücktrags  anzugeben  (Wegfall  des  bisherigen  §  10d  Absatz  1  
Satz  6  EStG).  Darüber  hinaus  ist  zu  berücksichtigen,  dass  die  Gründe,  die  ursprünglich  zur  
Einführung  des  bestehenden  Wahlrechts  mit  dem  Standortsicherungsgesetz  vom  13.  Sep-
tember  1993  (BGBl.  I  Seite  1569)  geführt  hatten,  seit  Abschaffung  des  Anrechnungsverfah-
rens  bei  der  Körperschaftsteuer  keine  Bedeutung  mehr  haben  (siehe  auch  BT-Drs.  
12/4158,  Seite  36).   


Die  zeitliche  Erweiterung  des  Verlustrücktrags  von  einem  auf  zwei  Jahre  folgt  der  bisheri-
gen  Systematik:  Das  heißt,  der  Rücktrag  erfolgt  in  den  unmittelbar  vorangegangenen  Ver-
anlagungszeitraum.  Sollte  ein  Ausgleich  der  negativen  Einkünfte  in  diesem  Veranlagungs-
zeitraum  nicht  oder  nur  teilweise  möglich  sein,  erfolgt  der  Rücktrag  insoweit  in  den  zweiten,  
dem  Verlustentstehungsjahr  vorangegangenen  Veranlagungszeitraum.  Eine  fehlende  Ver-
anlagung  für  den  unmittelbar  vorangegangenen  oder  den  zweiten  dem  Veranlagungszeit-
raum  vorangegangenen  Veranlagungszeitraum  führt  grundsätzlich  nicht  zu  einer  Schonung  
des  Verlustabzugspotentials.  Das  heißt,  wenn  für  einen  Veranlagungszeitraum  keine  Ver-
anlagung  erfolgt,  kann  der  in  diesem  Veranlagungszeitraum  berücksichtigungsfähige  Ver-
lustabzug  –  so  wie  bisher  auch  –  nicht  in  einem  anderen  Veranlagungszeitraum  geltend  
gemacht  werden.  Für  den  Veranlagungszeitraum  der  Verlustentstehung  erfolgt  allerdings  
keine  Minderung  des  auf  den  Schluss  des  vorangegangenen  Veranlagungszeitraums  fest-
gestellten  verbleibenden  Verlustvortrags,  wenn  auf  den  Verlustrücktrag  verzichtet  wird  (vgl.  
R  10d  Absatz  4  EStR).  
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Die  Erweiterung  des  Verlustrücktrags  von  einem  auf  zwei  Jahre  gilt  für  negative  Einkünfte,  
die  bei  der  Ermittlung  des  Gesamtbetrags  der  Einkünfte  des  Verlustentstehungsjahres  nicht  
ausgeglichen  werden  können  (§  10d  Absatz  1  EStG).  Auf  die  Ermittlung  der  Einkünfte  in-
nerhalb  der  besonderen  Verlustverrechnungskreise  wirkt  sich  die  zeitliche  Erweiterung  des  
(regulären)  Verlustrücktrags  nicht  aus.  In  den  besonderen  Verlustverrechnungskreisen  gel-
ten  insoweit  eigenständige  Regelungen  (vgl.  z.  B.  §  15  Absatz  4  EStG).  


Die  Erweiterungen  des  Verlustrücktrags  gemäß  §  10d  Absatz  1  EStG  gelten  gleichermaßen  
für  die  Körperschaftsteuer.  


Zu  Nummer  5  


§  32c  Absatz  5  Satz  1  Nummer  2  


Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung,  die  aus  den  Anpassungen  des  Ver-
lustrücktrags  gemäß  §  10d  Absatz  1  EStG  resultiert  (siehe  Artikel  3  Nummer  4).  Die  Folge-
änderung  ist  nach  der  allgemeinen  Anwendungsregelung  in  §  52  Absatz  1  Satz  1  EStG  
erstmals  für  den  Veranlagungszeitraum  2022  anzuwenden.  


Zu  Nummer  6  


§  41a  Absatz  4  Satz  2  


Die  erneute  Änderung  der  Vorschrift  dient  der  Umsetzung  der  beihilferechtlichen  Genehmi-
gung  durch  die  Europäische  Kommission  vom  22.  Juni  2021.  Nach  Erteilung  der  Genehmi-
gung  findet  das  Gesetz  zur  Verlängerung  des  erhöhten  Lohnsteuereinbehalts  in  der  See-
schifffahrt  vom  12.  Mai  2021  (BGBl.  I  S.  989)  zwar  Anwendung  (§  52  Absatz  40a  Satz  3  
und  4  EStG  in  der  durch  dieses  Gesetz  geänderten  Fassung).  Die  Europäische  Kommis-
sion  erteilte  die  Genehmigung  allerdings  mit  der  Maßgabe,  dass  das  Erfordernis  der  Ein-
tragung  in  einem  Seeschiffsregister  diskriminierungsfrei  ausgestaltet  werde.  Die  mit  dem  
Gesetz  vorgesehene  Fassung  entspreche  nicht  dieser  Anforderung,  da  Eigner,  deren  Han-
delsschiffe  in  einem  Register  eines  anderen  EU- oder  EWR-Staates  eingetragen  sind,  be-
nachteiligt  seien,  ohne  dass  es  hierfür  eine  ausreichende  Rechtfertigung  gebe.  Die  geän-
derte  Regelung  war  daher  schon  bisher  mit  der  Maßgabe  anzuwenden,  dass  an  die  Stelle  
der  Eintragung  in  einem  inländischen  Seeschiffsregister  die  Eintragung  in  einem  See-
schiffsregister  eines  Mitgliedstaates  der  Europäischen  Union  oder  eines  Staates,  auf  den  
das  Abkommen  über  den  Europäischen  Wirtschaftsraum  anwendbar  ist,  tritt  (vgl.  Bekannt-
machung  über  die  Anwendung  des  Gesetzes  zur  Verlängerung  des  erhöhten  Lohnsteuer-
einbehalts  in  der  Seeschifffahrt  vom  29.  Juni  2021,  BGBl.  I  S.  2247).   


Diese  Erweiterung  des  Anwendungsbereichs  in  Bezug  auf  die  Registereintragung  soll  nun,  
wie  es  die  Bundesregierung  der  Europäischen  Kommission  zugesagt  hat,  auch  gesetzlich  
umgesetzt  werden.  


Zu  Nummer  7  


Zu  Buchstabe  a  


§  52  Absatz  6  Satz  15  


Mit  der  Änderung  wird  die  Homeoffice-Pauschale  um  ein  Jahr  bis  zum  31.  Dezember  2022  
verlängert.  Damit  wird  eine  Vereinbarung  aus  dem  Koalitionsvertrag  umgesetzt  (Zeile  
5582).  


Die  mit  dem  Jahressteuergesetz  2020  vom  21.  Dezember  2020  (BGBl.  I  S.  3096)  einge-
führte  Homeoffice-Pauschale  ist  bis  zum  31.  Dezember  2021  befristet.  Mit  der  Homeoffice-
Pauschale  besteht  für  die  Steuerpflichtigen  in  der  Corona-Pandemie  eine  einfache  und  
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unbürokratische  Möglichkeit,  Aufwendungen  für  die  Arbeit  in  der  Wohnung  als  Betriebsaus-
gaben  oder  Werbungskosten  abziehen  zu  können.  Dabei  bleibt  unberücksichtigt,  dass  Auf-
wendungen  für  das  Wohnen  grundsätzlich  steuerlich  unbeachtlich  sind  und  die  steuerliche  
Bemessungsgrundlage  nicht  mindern  dürfen.  Grundsätzlich  sind  nur  solche  Aufwendungen  
zu  berücksichtigen,  die  betrieblich  oder  beruflich  veranlasst  sind.  Insofern  sind  Aufwendun-
gen  für  ein  häusliches  Arbeitszimmer  auch  nur  in  engen  Grenzen  abziehbar.   


Bei  der  Homeoffice-Pauschale  ist  dagegen  nicht  zu  prüfen,  ob  und  in  welchem  Umfang  dem  
Steuerpflichtigen  durch  die  häusliche  Tätigkeit  überhaupt  ein  Mehraufwand  entstanden  ist.  
Insofern  ist  sowohl  eine  Befristung  als  auch  eine  Begrenzung  der  abziehbaren  Aufwendun-
gen  auf  den  Betrag  von  600  Euro  sachgerecht.  Die  weiterhin  andauernde  Corona-Pande-
mie  sowie  die  auch  in  2022  bestehende  befristete  Angebotspflicht  der  Arbeitgeber  für  das  
Homeoffice,  machen  eine  zeitliche  Verlängerung  über  den  31.  Dezember  2021  hinaus  er-
forderlich.  


Zu  Buchstabe  b  


§  52  Absatz  14  Satz  4,  5  und  Satz  6  –  neu  –  


Mit  der  Regelung  werden  die  Reinvestitionsfristen  des  §  6b  EStG  um  ein  weiteres  Jahr  ver-
längert.  Sofern  eine  Reinvestitionsrücklage  am  Schluss  des  nach  dem  29.  Februar  2020  
und  vor  dem  1.  Januar  2023  endenden  Wirtschaftsjahres  noch  vorhanden  ist  und  in  diesem  
Zeitraum  nach  §  6b  Absatz  3  Satz  5,  Absatz  8  Satz  1  Nummer  1  in  Verbindung  mit  Absatz  3  
Satz  5  oder  Absatz  10  Satz  8  EStG  aufzulösen  wäre,  endet  die  Reinvestitionsfrist  erst  am  
Schluss  des  nach  dem  31.  Dezember  2022  und  vor  dem  1.  Januar  2024  endenden  Wirt-
schaftsjahres.  Dies  soll  einerseits  die  Liquidität  der  Unternehmen  im  weiteren  Verlauf  der  
anhaltenden  COVID-19-Pandemie  erhalten,  indem  in  diesem  Zeitraum  keine  Reinvestitio-
nen  zur  Vermeidung  der  Rücklagenauflösung  mit  Gewinnzuschlag  erzwungen  werden.  An-
dererseits  soll  durch  die  weitere  Verlängerung  bei  Reinvestitionen  dem  Umstand  Rechnung  
getragen  werden,  dass  aufgrund  von  Lieferengpässen  die  Fertigstellung  von  Reinvestiti-
onsgütern  nicht  fristgerecht  erfolgen  kann.  


Zu  Buchstabe  c  


§  52  Absatz  16  Satz  3,  4  und  Satz  5  –  neu  –  


Investitionsabzugsbeträge  sind  grundsätzlich  bis  zum  Ende  des  dritten  auf  das  Wirtschafts-
jahr  des  jeweiligen  Abzuges  folgenden  Wirtschaftsjahres  für  begünstigte  Investitionen  zu  
verwenden.  Andernfalls  sind  sie  rückgängig  zu  machen  (§  7g  Absatz  3  Satz  1  EStG).  


Infolge  der  sog.  Corona-Pandemie  wurde  die  Frist  für  in  2017  und  2018  abgezogene  Be-
träge  um  ein  bzw.  zwei  Jahre  auf  vier  bzw.  fünf  Jahre  verlängert.  Infolgedessen  können  
begünstigte  Investitionen  nicht  nur  bis  2020,  sondern  auch  noch  in  2022  getätigt  werden.  
Aufgrund  der  anhaltenden  Corona-Einschränkungen  und  den  damit  auch  verbundenen  Lie-
ferschwierigkeiten  sind  in  vielen  Fällen  aber  auch  Investitionen  in  2022  nicht  möglich.  Zur  
Vermeidung  negativer  Effekte  und  zum  Erhalt  der  Liquidität  der  Unternehmen,  wird  die  Frist  
für  Investitionsabzugsbeträge,  deren  dreijährige  oder  bereits  verlängerten  Investitionsfris-
ten  in  2022  auslaufen,  um  ein  weiteres  Jahr  auf  vier,  fünf  oder  sechs  Jahre  verlängert.  
Dadurch  haben  Steuerpflichtige,  die  in  2022  investieren  wollen,  aber  wegen  der  Corona-
Krise  möglicherweise  nicht  investieren  können,  die  Möglichkeit,  die  Investitionen  in  2023  
ohne  negative  steuerliche  Folgen  (Rückgängigmachung,  Verzinsung  der  Steuernachforde-
rung)  nachzuholen.  


Zu  Buchstabe  d  


§  52  Absatz  18b  
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Der  betragsmäßig  erweiterte  Verlustrücktrag  ist  für  die  Veranlagungszeiträume  2022  
und  2023  anzuwenden.  Ab  dem  Veranlagungszeitraum  2024  wird  die  Erweiterung  auf  den  
ursprünglichen  Rechtsstand  (vor  2020)  zurückgeführt  (siehe  Artikel  4).  


Zu  Buchstabe  e  


§  52  Absatz  40a  Satz  3  und  Satz  4  –  aufgehoben  –  


Der  neu  gefasste  Satz  3  bestimmt  die  zeitliche  Anwendung  der  Verlängerung  und  Auswei-
tung  des  Lohnsteuereinbehalts  nach  §  41a  Absatz  4  EStG.  Die  Europäische  Kommission  
erteilte  die  beihilferechtliche  Genehmigung  am  22.  Juni  2021.  Danach  gilt  die  Neuregelung  
für  eine  Dauer  von  72  Monaten.  Sie  ist  erstmals  für  laufenden  Arbeitslohn  anzuwenden,  der  
für  einen  ab  dem  1.  Juni  2021  endenden  Lohnzahlungszeitraum  gezahlt  wird,  und  für  sons-
tige  Bezüge,  die  ab  dem  1.  Juni  2021  zufließen.  


Die  bisherige  Regelung  über  die  Bekanntmachung  des  Beschlusses  der  Europäischen  
Kommission  über  die  Vereinbarkeit  mit  dem  Beihilferecht  im  bisherigen  Satz  4  wird  nicht  
mehr  benötigt;  der  Satz  wird  daher  aufgehoben.  


Zu  Artikel  4  (Weitere  Änderung  des  Einkommensteuergesetzes)  


Zu  Nummer  1  


§  10d  Absatz  1  Satz  1  


Die  Betragsgrenzen  beim  Verlustrücktrag  (§  10d  Absatz  1  Satz  1  EStG)  werden  auf  den  
alten  Rechtsstand  (vor  2020)  und  demzufolge  von  10  Mio.  Euro  auf  1  Mio.  Euro  bzw.  von  
20  Mio.  Euro  auf  2  Mio.  Euro  bei  Ehegatten,  die  gemäß  §§  26,  26b  EStG  zusammenveran-
lagt  werden,  zurückgeführt.  


Zu  Nummer  2  


§  52b  Absatz  18b  Satz  3  –  neu  –  


Die  Rückführung  der  Betragsgrenzen  beim  Verlustrücktrag  (§  10d  Absatz  1  Satz  1  EStG)  
soll  ab  dem  Veranlagungszeitraum  2024  angewendet  werden.  


Zu  Artikel  5  (Änderung  des  Gewerbesteuergesetzes)  


§  36  Absatz  5b  


Die  Änderung  stellt  den  gebotenen  Gleichklang  der  Fristläufe  bei  nachträglichen  Voraus-
zahlungen  im  Gewerbesteuerrecht  zu  jenen  des  Einkommen- und  Körperschaftsteuer-
rechts  her.  Auf  die  diesbezügliche  Begründung  zu  Artikel  2  wird  verwiesen.  


Zu  Artikel  6  (Änderung  des  Einführungsgesetzes  zur  Abgabenordnung)  


Zu  Nummer  1  


Zu  Buchstabe  a  


§  36  Absatz  3  


Die  Corona-Pandemie  stellt  die  Angehörigen  der  steuerberatenden  Berufe  weiterhin  vor  
zusätzliche  Anforderungen.  Denn  sie  unterstützen  Unternehmer  nicht  nur  bei  der  Erfüllung  
ihrer  steuerlichen  Pflichten,  sondern  auch  bei  der  Inanspruchnahme  steuerlicher  Erleichte-
rungen  und  bei  der  Beantragung  unter  anderem  von  Corona-Hilfsleistungen  des  Bundes  
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und  der  Länder.  Die  durch  Artikel  6  des  Gesetzes  zur  Umsetzung  der  Anti-Steuervermei-
dungsrichtlinie  vom  25.  Juni  2021  (BGBl.  I  S.  2035)  getroffenen  Ausnahmeregelungen  zu  
den  §  109  Absatz  2,  §  149  Absatz  3  und  4  und  §  152  Absatz  2  und  §  233a  Absatz  2  AO  für  
den  Besteuerungszeitraum  2020  werden  wegen  der  andauernden  zusätzlichen  Belastun-
gen  der  Angehörigen  der  steuerberatenden  Berufe  noch  einmal  um  drei  Monate  auf  nun-
mehr  insgesamt  sechs  Monate  verlängert.  


Zu  Buchstabe  b  


§  36  Absatz  4  und  5  –  neu  –  


In  Folge  der  erneuten  Verlängerung  der  Ausnahmeregelungen  zu  den  §  109  Absatz  2,  
§  149  Absatz  3  und  4,  §  152  Absatz  2  und  §  233a  Absatz  2  AO  für  den  Besteuerungszeit-
raum  2020  durch  Artikel  1  Nummer  1  Buchstabe  a  werden  insbesondere  die  Erklärungs-
fristen  und  die  zinsfreie  Karenzzeit  auch  für  die  Folgejahre  angemessen  verlängert.  Hier-
durch  sollen  die  für  die  Besteuerungszeiträume  2019  und  2020  gesetzlich  gewährten  Frist-
verlängerungen  für  durch  Angehörige  der  steuerberatenden  Berufe  erstellte  Steuer- und  
Feststellungserklärungen  sukzessive  abgebaut  werden.  


Da  auch  viele  nicht  beratene  Steuerpflichtige  durch  die  Corona-Pandemie  weiterhin  belas-
tet  sind,  werden  in  diesem  Zuge  auch  die  Erklärungsfristen  für  nicht  beratene  Steuerpflich-
tige  für  die  Besteuerungszeiträume  2021  und  2022  –  jedoch  in  geringerem  Umfang  –  erneut  
verlängert.  


§  36  Absatz  4  –  neu  –  


Die  für  den  Besteuerungszeitraum  2020  durch  Artikel  1  Nummer  1  Buchstabe  a  verlänger-
ten  Ausnahmeregelungen  sollen  auch  auf  den  Besteuerungszeitraum  2021  erstreckt  wer-
den,  nun  allerdings  mit  vier  statt  sechs  Monaten  Verlängerung  der  zinsfreien  Karenzzeit  
und  der  Erklärungsfrist  für  durch  Angehörige  der  steuerberatenden  Berufe  erstellte  Steuer-
erklärungen.  Auch  die  für  nicht  beratene  Steuerpflichtige  geltenden  Erklärungsfristen  (§  149  
Absatz  2  AO)  sollen  um  zwei  Monate  verlängert  werden.  


Zu  Nummer  1  und  2  


Diese  Regelungen  dienen  der  Klarstellung.  Die  erhöhten  Anforderungen  für  Fristverlänge-
rungen  in  beratenen  Fällen  nach  §  109  Absatz  2  Satz  1  Nummer  1  AO  für  den  Besteue-
rungszeitraum  2021  sollen  erst  ab  dem  30.  Juni  2023  zur  Anwendung  kommen.   


Für  beratene  Land- und  Forstwirte  mit  abweichendem  Wirtschaftsjahr  kommen  die  erhöh-
ten  Anforderungen  nach  §  109  Absatz  2  Satz  2  AO  für  den  Besteuerungszeitraum  2021  erst  
ab  dem  30.  November  2023  zur  Anwendung.   


Zu  Nummer  3  und  4  


Da  auch  viele  nicht  beratene  Steuerpflichtige  weiterhin  durch  die  Corona-Pandemie  belas-
tet  sind,  wird  die  für  den  Besteuerungszeitraum  2021  allgemein  Ende  Juli  2022  endende  
Erklärungsfrist  nach  §  149  Absatz  2  Satz  1  AO  um  zwei  Monate  verlängert.  Gleiches  gilt  für  
die  für  nicht  beratene  Land- und  Forstwirte  mit  abweichendem  Wirtschaftsjahr  allgemein  
geltende  Erklärungsfrist  nach  §  149  Absatz  2  Satz  2  AO.   


Zu  Nummer  5  


Die  für  den  Besteuerungszeitraum  2021  in  beratenen  Fällen  regulär  Ende  Februar  2023  
bzw.  bei  beratenen  Land- und  Forstwirten  regulär  am  31.  Juli  2023  ablaufende  Erklärungs-
frist  nach  §  149  Absatz  3  AO  wird  jeweils  um  vier  Monate  verlängert,  soweit  im  Einzelfall  
nicht  eine  Anordnung  nach  §  149  Absatz  4  AO  ergangen  ist.   
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Zu  Nummer  6  und  7  


Nach  §  149  Absatz  4  AO  können  die  Finanzämter  anordnen,  dass  Steuer- und  Feststel-
lungserklärungen  im  Sinne  des  §  149  Absatz  3  AO  zu  einem  früheren  Zeitpunkt  abzugeben  
sind  (sogenannte  Vorabforderung).   


Als  Folge  der  Verlängerung  der  Erklärungsfrist  in  beratenen  Fällen  nach  Nummer  5  werden  
in  §  149  Absatz  4  AO  die  für  Vorabanforderungen  jeweils  maßgebenden  Fristen  im  gleichen  
Umfang  verlängert.  Für  den  Veranlagungszeitraum  2021  tritt  in  §  149  Absatz  4  Satz  1  und  
3  AO  an  die  Stelle  des  letzten  Tags  des  Monats  Februar  2023  der  30.  Juni  2023  und  für  
beratene  Land- und  Forstwirte  mit  abweichendem  Wirtschaftsjahr  tritt  in  §  149  Absatz  4  
Satz  5  AO  an  die  Stelle  des  31.  Juli  2023  der  30.  November  2023.  


Hierdurch  soll  es  den  Finanzbehörden  trotz  der  Fristverlängerung  für  den  Veranlagungs-
zeitraum  2021  ermöglicht  werden,  einen  kontinuierlichen  Erklärungseingang  sicherzustel-
len.  


Zu  Nummer  8  und  9  


Diese  Regelungen  dienen  der  Klarstellung.  Es  wird  bestimmt,  dass  die  Regelung  in  §  152  
Absatz  2  Nummer  1  AO  über  die  Festsetzung  von  Verspätungszuschlägen  ohne  Ermes-
sensspielraum  der  Finanzbehörde  (sogenannter  „Muss-Fall“)  für  den  Besteuerungszeit-
raum  2021  regulär  erst  ab  dem  30.  Juni  2023,  das  heißt  ebenfalls  vier  Monate  später  als  
allgemein  üblich,  zur  Anwendung  kommt.   


Die  für  Land- und  Forstwirte  mit  abweichendem  Wirtschaftsjahr  geltende  Regelung  in  §  152  
Absatz  2  Nummer  2  AO  kommt  für  den  Besteuerungszeitraum  2021  erst  ab  dem  30.  No-
vember  2023  zur  Anwendung.   


Zu  Nummer  10  und  11  


Aufgrund  der  Verlängerung  der  Erklärungsfrist  für  den  Besteuerungszeitraum  2021  wird  
auch  die  - regulär  fünfzehnmonatige  - zinsfreie  Karenzzeit  des  §  233a  Absatz  2  Satz  1  AO  
um  vier  Monate  verlängert.  Aufgrund  der  Verlängerung  der  Erklärungsfrist  für  den  Besteu-
erungszeitraum  2021  wird  auch  die  - regulär  23-monatige  - zinsfreie  Karenzzeit  des  §  233a  
Absatz  2  Satz  2  AO  um  vier  Monate  verlängert.   


Diese  Ausnahmeregelung  gilt  gleichermaßen  für  Erstattungs- wie  Nachzahlungszinsen.  


Ob  diese  Regelung  zur  Anwendung  kommen  wird,  hängt  von  der  gesetzgeberischen  Ent-
scheidung  sowie  der  Ausgestaltung  der  vom  Bundesverfassungsgericht  in  seiner  Entschei-
dung  vom  8.  Juli  2021  (BGBl.  I  S.  4303)  angeordneten  rückwirkenden  gesetzlichen  Neure-
gelung  zur  Verzinsung  nach  §  233a  AO  für  Verzinsungszeiträume  ab  dem  1.  Januar  2019  
ab.  


§  36  Absatz  5  –  neu  –  


Die  für  den  Besteuerungszeitraum  2020  durch  den  vorstehend  geänderten  Artikel  97  §  36  
Absatz  3  EGAO  verlängerten  und  für  den  Besteuerungszeitraum  2021  durch  die  Regelung  
in  Artikel  97  §  36  Absatz  4  EGAO  getroffenen  Ausnahmeregelungen  sollen  auch  auf  den  
Besteuerungszeitraum  2022  erstreckt  werden,  nun  allerdings  mit  zwei  statt  sechs  Monaten  
Verlängerung  der  zinsfreien  Karenzzeit  und  der  Erklärungsfrist  für  durch  Angehörige  der  
steuerberatenden  Berufe  erstellte  Steuererklärungen.  Auch  die  für  nicht  beratene  Steuer-
pflichtige  geltenden  Erklärungsfristen  (§  149  Absatz  2  AO)  sollen  um  einen  Monat  verlän-
gert  werden.  
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Im Übrigen wird auf die vorstehende Begründung zu Artikel 97 § 36 Absatz 4 – neu – EGAO 
verwiesen. 


Zu Artikel 7 (Änderung der Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung) 


§ 1 Absatz 1 Nummer 10 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 1 (Änderung des Einkommen-
steuergesetzes). 


§ 1 Absatz 1 Nummer 10 der Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung in der derzeitigen 
Fassung nimmt bereits Sonderzuwendungen von der Einkommensberücksichtigung im 
SGB II aus, die nach § 3 Nummer 11a EStG steuerfrei sind. Damit wird sichergestellt, dass 
Leistungen, die Arbeitgeber – zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn – aufgrund 
der Corona-Krise an ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Form von Zuschüssen 
und Sachbezügen als Beihilfen und Unterstützungen gewähren, bis zu einem Betrag von 
1 500 Euro den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch dann in voller Höhe zugute-
kommen, wenn sie Leistungen nach dem SGB II beziehen. 


Dies soll nun auch für finanzielle Anerkennungen gelten, die Arbeitgeber – zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn – in der Zeit vom 18. November 2021 bis zum 31. De-
zember 2022 an ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Anerkennung besonderer 
Leistungen während der Corona-Krise aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Regelun-
gen bis zu einem Betrag von 3 000 Euro zahlen und nach § 3 Nummer 11b – neu – EStG 
steuerfrei sind. Denn auch diese Zahlungen dienen dazu, besondere Leistungen zu würdi-
gen. Eine Berücksichtigung als Einkommen im SGB II würde diesem Zweck entgegenste-
hen. Auch Leistungsbeziehenden nach dem SGB II sollen deshalb solche finanziellen An-
erkennungen in voller Höhe zur Verfügung stehen. Mit der Änderung der Arbeitslosengeld 
II/Sozialgeld-Verordnung wird deshalb die steuerliche Privilegierung auch im Bereich der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende nachvollzogen. 


Zu Artikel 8 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 1 


Artikel 8 Absatz 1 bestimmt, dass das vorliegende Änderungsgesetz grundsätzlich am Tag 
nach der Verkündung in Kraft tritt. 


Zu Absatz 2 


Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft. 


Zu Absatz 3 


Artikel 7 tritt mit Wirkung vom 1. November 2021 in Kraft. Damit ist sichergestellt, dass in 
der Zeit ab dem 18. November 2021 gezahlte Anerkennungsbeträge nach § 3 Nummer 11b 
– neu – EStG im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nicht als Einkommen 
berücksichtigt werden. 


Zu Absatz 4 


Die Änderungen nach Artikel 2, 5 und 6 treten rückwirkend am 31. Mai 2022 in Kraft. 


Hierdurch wird gewährleistet, dass die Steuerpflichtigen in der Zeit vom 1. Juni 2022 bis zur 
Verkündung dieses Gesetzes keine negativen Folgen tragen müssen, wenn sie insbeson-
dere ihre Steuererklärungen für den Veranlagungszeitraum 2020 in der Zeit nach dem 31. 
Mai 2022 und vor dem durch dieses Gesetz bestimmten Fristablauf an die Finanzbehörden 
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übermitteln  oder  die  Festsetzung  oder  Änderung  nachträglicher  Vorauszahlungen  zur  Ein-
kommen-,  Körperschaft- und  Gewerbesteuer  beantragen.   


Da  Zinsen  nach  §  233a  AO  für  den  Besteuerungszeitraum  2020  nach  derzeit  geltendem  
Recht  erst  entstehen,  wenn  die  zu  Grunde  liegende  Steuer  nach  dem  31.  Juli  2022  festge-
setzt  wird  (Vollendung  eines  vollen  Zinsmonats),  ist  die  unechte  Rückwirkung  verfassungs-
rechtlich  zulässig.  


Zu  Absatz  5  


Artikel  4  tritt  am  1.  Januar  2024  in  Kraft.  
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Urteil vom 02. September 2021, VI R 19/19 
Aufhebung einer Anrufungsauskunft gemäß § 42e EStG


ECLI:DE:BFH:2021:U.020921.VIR19.19.0


BFH VI. Senat


AO § 118 S 1 , AO § 207 Abs 2 , EStG § 34 Abs 1 , EStG § 34 Abs 2 Nr 4 , EStG § 39b Abs 3 S 9 , EStG § 42e , FGO § 40 Abs 
1 , FGO § 102 , FGO § 121 , AO § 5 , EStG VZ 2017 


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 11. April 2019, Az: 6 K 306/18


Leitsätze


1. Eine Anrufungsauskunft gemäß § 42e EStG kann entsprechend § 207 Abs. 2 AO mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben 
oder geändert werden (Anschluss an Senatsurteil vom 02.09.2010 - VI R 3/09, BFHE 230, 500, BStBl II 2011, 233).


2. Die Aufhebung oder Änderung einer Anrufungsauskunft ist ermessensfehlerhaft, wenn das FA zu Unrecht von deren 
Rechtswidrigkeit ausgeht.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 11.04.2019 - 6 K 306/18 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), eine AG, beantragte bei dem Beklagten und Revisionskläger (Finanzamt 
--FA--) eine Anrufungsauskunft gemäß § 42e des Einkommensteuergesetzes (EStG). Sie bat um Bestätigung, dass 
Zahlungen aus einem sogenannten Langzeitvergütungsmodell (Long Term Incentive Modell --LTI-Modell--) die 
Voraussetzungen einer Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit i.S. von § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG erfüllten und die 
Lohnsteuer unter Anwendung der sogenannten "Fünftelregelung" gemäß § 39b Abs. 3 Satz 9 EStG berechnet werden 
könne. Den Sachverhalt schilderte die Klägerin im Wesentlichen wie folgt:


2 Bestimmten Führungskräften werde seit dem Jahr 2010 als Ersatz für das bisherige Aktienoptionsmodell jährlich die 
Teilnahme an einem "Long Term Incentive Modell" genannten Vergütungsprogramm angeboten. Abhängig von der 
Entwicklung des durchschnittlichen Geschäftserfolges abzüglich der Kapitalkosten innerhalb eines Zeitraums von vier 
Jahren im Vergleich zu den vorangegangenen vier Jahren erhielten die betreffenden Beschäftigten nach Ablauf des 
sogenannten "Performancezeitraums" eine entsprechende Vergütung. So seien Berechnungsbasis des LTI-Modells 
2010 der Performancezeitraum 01.01.2010 bis 31.12.2013 sowie der Vergleichszeitraum 01.01.2006 bis 31.12.2009. 
Unterschreite die Entwicklung des Geschäftserfolges eine im Vorhinein festgelegte Grenze, erfolgten keinerlei 
Zahlungen aufgrund des LTI-Modells an die teilnehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihre Teilnahme an dem 
Programm müssten berechtigte Beschäftigte innerhalb der ersten Monate des Performancezeitraums schriftlich 
erklären.







3 Die Klägerin vertrat die Auffassung, dass es sich bei den Zahlungen im Rahmen des LTI-Modells um Vergütungen für 
eine mehrjährige Tätigkeit handele, da sie für einen Tätigkeitszeitraum von vier Jahren geleistet würden. Aufgrund 
dessen habe die Berechnung der Lohnsteuer unter Anwendung der "Fünftelregelung" zu erfolgen.


4 Mit Anrufungsauskunft vom 21.04.2011 bestätigte das FA die Rechtsauffassung der Klägerin.


5 Durch Bescheid vom 05.04.2017 hob das FA die vorgenannte Anrufungsauskunft sodann mit Wirkung für die Zukunft 
auf. Zur Begründung führte es im Wesentlichen aus, bei den Zahlungen aufgrund des LTI-Modells handele es sich 
nicht um außerordentliche Einkünfte i.S. von § 34 EStG. Es lägen vielmehr "Bonuszahlungen" vor, durch die in der 
Vergangenheit erbrachte Leistungen honoriert würden, deren Berechnung und Auszahlung jährlich erfolge. 
Demgegenüber seien außerordentliche Einkünfte nur einmalige und für die jeweilige Einkunftsart ungewöhnliche 
Einkünfte, die das zusammengeballte Ergebnis mehrerer Jahre darstellten und im Vergleich zur sonstigen Besteuerung 
zu einer einmaligen und außergewöhnlichen Progressionsbelastung führten. Der Widerruf der Anrufungsauskunft sei 
auch ermessensgerecht, da der Inhalt der Auskunft materiell-rechtlich unzutreffend gewesen sei.


6 Gegen die Aufhebung der Anrufungsauskunft erhob die Klägerin nach erfolglosem Vorverfahren Klage, der das 
Finanzgericht (FG) aus den in Entscheidungen der Finanzgerichte 2019, 1557 veröffentlichten Gründen stattgab.


7 Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts.


8 Es beantragt,
das Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.


9 Die Klägerin beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


10 Die Revision des FA ist unbegründet und zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG 
hat die Aufhebung der Anrufungsauskunft zu Recht aufgehoben.


11 1. Die Vorinstanz hat die Anfechtungsklage (§ 40 Abs. 1 FGO) der Klägerin zutreffend als zulässig angesehen. Sowohl 
die Anrufungsauskunft (§ 42e EStG) als auch deren Aufhebung stellen nach der Rechtsprechung des erkennenden 
Senats Verwaltungsakte i.S. des § 118 Satz 1 der Abgabenordnung (AO) dar (s. Senatsurteil vom 02.09.2010 - 
VI R 3/09, BFHE 230, 500, BStBl II 2011, 233, Rz 12). Hierüber besteht zwischen den Beteiligten auch kein Streit. Der 
Senat sieht daher insoweit von weiteren Ausführungen ab.


12 2. Das FG hat ferner zu Recht entschieden, dass der Widerruf der der Klägerin erteilten Anrufungsauskunft wegen 
fehlerhafter Ermessensausübung rechtswidrig ist (§ 102 FGO).







13 a) § 42e EStG enthält für die Aufhebung bzw. Änderung einer Anrufungsauskunft keine eigene Korrekturbestimmung. 
Das Fehlen einer solchen Korrekturvorschrift stellt eine Gesetzeslücke dar, die durch entsprechende Anwendung des 
§ 207 Abs. 2 AO zu schließen ist (s. Senatsurteil in BFHE 230, 500, BStBl II 2011, 233, Rz 14).


14 Kann danach auch eine Anrufungsauskunft gemäß § 42e EStG entsprechend § 207 Abs. 2 AO für die Zukunft 
aufgehoben oder geändert werden, so bedeutet dies, dass die Aufhebung oder Änderung der Anrufungsauskunft in 
das Ermessen der Behörde ("kann") gestellt ist. Die Vorschrift macht die Entscheidung von sachgerechten 
Ermessenserwägungen der Behörde abhängig (§ 5 AO). Abzuwägen ist insbesondere, ob das Vertrauen des 
Steuerpflichtigen in die Einhaltung der Anrufungsauskunft größeres Gewicht hat als der Grundsatz der 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, der die Durchsetzung des "richtigen Rechts" verlangt (Senatsurteil in BFHE 230, 
500, BStBl II 2011, 233, Rz 17).


15 Die Aufhebung oder Änderung einer formell und materiell rechtmäßigen Anrufungsauskunft ist hiernach in der Regel 
unzulässig, wenn die Gründe für ihre Erteilung fortbestehen, der Steuerpflichtige sein Vertrauen bereits betätigt hat 
und über ein besonderes steuerliches Interesse an der Anrufungsauskunft verfügt (s. Urteil des Bundesfinanzhofs 
--BFH-- vom 02.09.2009 - I R 20/09, BFH/NV 2010, 391, unter II.1.; Schallmoser in Hübschmann/Hepp/Spitaler 
--HHSp--, § 207 AO Rz 22; Koenig/Intemann, Abgabenordnung, 4. Aufl., § 207 Rz 17; jeweils zur verbindlichen 
Auskunft; Bleschick in Herrmann/Heuer/Raupach, § 42e EStG Rz 26). Denn in einem solchen Fall kann die 
Durchsetzung des "richtigen Rechts" --und damit der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung-- die Aufhebung 
oder Änderung der Anrufungsauskunft grundsätzlich nicht verlangen. Für die Aufhebung oder Änderung einer 
rechtmäßigen Anrufungsauskunft muss deshalb ein besonderer, sachgerechter Anlass gegeben sein (s. BFH-Urteil in 
BFH/NV 2010, 391, unter II.1.; Schallmoser in HHSp, § 207 AO Rz 22; Klein/Rüsken, AO, 15. Aufl., § 207 Rz 6; jeweils 
zur verbindlichen Auskunft). Ein solcher Anlass kann u.a. vorliegen, wenn sich die einschlägige höchstrichterliche 
Rechtsprechung ändert. Da sich die gerichtliche Überprüfung einer Anrufungsauskunft nach der Rechtsprechung des 
Senats darauf beschränkt, ob die gegenwärtige rechtliche Einordnung des --zutreffend erfassten-- zur Prüfung 
gestellten Sachverhalts in sich schlüssig und nicht evident rechtsfehlerhaft ist (Senatsurteil vom 07.05.2014 - 
VI R 28/13, Rz 10), kann ein Widerruf auch dann sachgerecht sein, wenn sich die allgemeine Verwaltungsauffassung 
zu der die Auskunft betreffenden Rechtsfrage ändert und die --gegebenenfalls auch von der Rechtsprechung 
abweichende-- geänderte Rechtsauffassung ihren Niederschlag in allgemeinen Verwaltungsvorschriften oder die 
Finanzverwaltung bindenden Anwendungsschreiben (z.B. Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen oder 
Verfügung einer Oberfinanzdirektion) findet.


16 b) Ermessensentscheidungen der Finanzbehörden unterliegen gemäß § 102 FGO (i.V.m. § 121 FGO) nur einer 
eingeschränkten gerichtlichen Nachprüfung. Sie können im finanzgerichtlichen Verfahren nur dahin geprüft werden, 
ob der Verwaltungsakt oder die Ablehnung des Verwaltungsakts rechtswidrig ist, weil die gesetzlichen Grenzen des 
Ermessens überschritten sind oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden 
Weise Gebrauch gemacht ist (§ 102 FGO).


17 c) Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das FG zu Recht angenommen, dass der Widerruf der Anrufungsauskunft 
wegen fehlerhafter Ermessensausübung rechtswidrig ist (§ 5 AO).


18 Zwar hat das FA entsprechend § 207 Abs. 2 AO eine Ermessensentscheidung getroffen. Zur Begründung dieser 
Entscheidung (§ 121 Abs. 1 AO) hat es aber ausschließlich ausgeführt, die der Klägerin erteilte Auskunft sei 
materiell-rechtlich unzutreffend gewesen.


19







Die der Klägerin ursprünglich erteilte Anrufungsauskunft vom 21.04.2011 war jedoch, wie das FG zutreffend 
ausgeführt hat, rechtmäßig, so dass der auf der gegenteiligen Annahme beruhende Widerruf der Anrufungsauskunft 
auf einem Ermessensfehlgebrauch beruht.


20 aa) Nach § 34 Abs. 1 Satz 1 EStG ist die auf alle im Veranlagungszeitraum bezogenen außerordentlichen Einkünfte 
entfallende Einkommensteuer nach einem ermäßigten besonderen Tarif, der sogenannten "Fünftelregelung" (§ 34 
Abs. 1 Sätze 2 bis 4 EStG), zu berechnen. Diese sogenannte "Fünftelregelung" ist gemäß § 39b Abs. 3 Satz 9 EStG 
auch für die Ermäßigung der Lohnsteuer zu beachten.


21 Als ermäßigt zu besteuernde außerordentliche Einkünfte kommen insbesondere Vergütungen für mehrjährige 
Tätigkeiten in Betracht (§ 34 Abs. 2 Nr. 4  1. Halbsatz EStG). Nach § 34 Abs. 2 Nr. 4  2. Halbsatz EStG ist eine Tätigkeit 
mehrjährig, soweit sie sich über mindestens zwei Veranlagungszeiträume erstreckt und einen Zeitraum von mehr als 
zwölf Monaten umfasst. Allerdings reicht es nicht aus, dass der Arbeitslohn in einem anderen Veranlagungszeitraum 
als dem zufließt, zu dem er wirtschaftlich gehört, und dort mit weiteren Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 
zusammentrifft. Die Entlohnung muss vielmehr für sich betrachtet zweckbestimmtes Entgelt für eine mehrjährige 
Tätigkeit sein, die Vergütung folglich für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten und 
veranlagungszeitraumübergreifend geleistet werden (ständige Rechtsprechung, z.B. Senatsurteile vom 31.08.2016 - 
VI R 53/14, BFHE 255, 120, BStBl II 2017, 322, Rz 12; vom 07.05.2015 - VI R 44/13, BFHE 249, 523, BStBl II 2015, 
890, Rz 16; vom 07.08.2014 - VI R 57/12, Rz 27, und vom 03.07.1987 - VI R 43/86, BFHE 150, 431, BStBl II 1987, 
820). Diese mehrjährige Zweckbestimmung kann sich entweder aus dem Anlass der Zuwendung oder aus den 
übrigen Umständen ergeben. Soweit andere Hinweise auf den Verwendungszweck fehlen, kommt der Berechnung 
des Entgelts maßgebliche Bedeutung zu (Senatsurteile in BFHE 255, 120, BStBl II 2017, 322, Rz 12, und vom 
16.12.1996 - VI R 51/96, BFHE 182, 161, BStBl II 1997, 222).


22 Darüber hinaus muss die Entlohnung für eine mehrjährige Tätigkeit aus wirtschaftlich vernünftigen Gründen in 
zusammengeballter Form erfolgen (Senatsurteil in BFHE 249, 523, BStBl II 2015, 890, Rz 17, m.w.N.).


23 bb) Das FG hat hiernach zu Recht entschieden, dass die vom FA ursprünglich erteilte Anrufungsauskunft vom 
21.04.2011, nach der es sich bei den Zahlungen aufgrund des LTI-Modells um außerordentliche und nach § 34 Abs. 2 
Nr. 4 EStG begünstigt zu besteuernde Einkünfte handele, rechtmäßig war.


24 (1) Die Vorinstanz hat zutreffend --in Übereinstimmung mit der vom FA erteilten Anrufungsauskunft-- die 
Regelungen des LTI-Modells dahin gewürdigt, dass die betreffenden Vergütungen zweckbestimmt für die 
Berufstätigkeit der jeweiligen Führungskräfte in einem mehrjährigen --in der Regel vierjährigen-- Zeitraum erfolgen. 
Dies hat das FG ohne Rechtsfehler daraus geschlossen, dass nach dem LTI-Modell anhand bestimmter 
unternehmensinterner Kennzahlen der Geschäftserfolg in dem vierjährigen sogenannten Performancezeitraum 
ermittelt und dem durchschnittlichen Geschäftserfolg in dem die vorangegangenen Jahre umfassenden (vierjährigen) 
Vergleichszeitraum gegenübergestellt wird.


25 (2) Soweit das FA in dem angefochtenen Aufhebungsbescheid und der hierzu ergangenen Einspruchsentscheidung 
die Auffassung vertreten hat, die Voraussetzungen für eine Besteuerung nach § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG lägen nicht vor, 
weil das LTI-Modell so angelegt sei, dass die Zahlungen nach Ende des jeweiligen Ermittlungszeitraums jährlich 
erfolgen würden und mithin nicht von einer zusammengeballten Auszahlung von Arbeitslohn ausgegangen werden 
könne, der für eine mehrjährige Tätigkeit erdient worden sei, steht dies offenkundig in Widerspruch zur gesetzlichen 
Regelung, wie sie durch die --auch von der Finanzverwaltung allgemein angewendete-- höchstrichterliche 
Rechtsprechung ausgelegt wird.







26 Hiernach ist bei Arbeitnehmern --anders als z.B. bei Gewerbetreibenden, Beziehern von Einkünften aus selbständiger 
Arbeit oder von sonstigen Einkünften (s. dazu z.B. BFH-Urteile vom 20.09.2016 - X R 23/15, BFHE 255, 209, BStBl II 
2017, 347, und vom 23.10.2013 - X R 3/12, BFHE 243, 287, BStBl II 2014, 58)-- jede Vergütung für eine Tätigkeit, die 
sich über mindestens zwei Veranlagungszeiträume erstreckt und einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten 
umfasst, atypisch zusammengeballt und damit "außerordentlich" i.S. des § 34 Abs. 1 Satz 1 EStG. Um einmalige 
(Sonder-)Einkünfte, die nicht regelmäßig anfallen, muss es sich nicht handeln (Senatsurteil in BFHE 249, 523, BStBl II 
2015, 890, Rz 14 f.). Der Anwendung des § 34 EStG steht es mithin nicht entgegen, wenn der Arbeitgeber jährlich 
Vergütungen auszahlt, sofern diese jeweils für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten und 
veranlagungszeitraumübergreifend geleistet werden. Ohne Bedeutung ist dementsprechend auch, ob bei der 
Berechnung des zweckbestimmt für eine mehrjährige Tätigkeit geleisteten Entgelts Berechnungsgrundlagen --im 
Streitfall bestimmte Unternehmenskennzahlen eines Jahres-- gegebenenfalls mehrfach (in verschiedenen Jahren) 
berücksichtigt werden. Der Umstand, dass sich die Vergütung aus mehreren Beträgen zusammensetzt, die jeweils 
einem bestimmten Einzeljahr zugerechnet werden können, hindert die Annahme einer Vergütung für eine 
mehrjährige Tätigkeit als solche ebenfalls nicht (BFH-Urteile vom 14.12.2006 - IV R 57/05, BFHE 216, 247, BStBl II 
2007, 180, unter II.3.b, und vom 02.08.2016 - VIII R 37/14, BFHE 254, 573, BStBl II 2017, 258, Rz 10).


27 Soweit sich das FA für seine Auffassung auf das BFH-Urteil vom 14.04.2015 - IX R 29/14 berufen hat, liegt der 
Entscheidung ein mit dem Streitfall offensichtlich nicht vergleichbarer Sachverhalt zugrunde. Das Urteil betraf eine 
Abfindung für den Verlust des Arbeitsplatzes, die in mehreren Veranlagungszeiträumen in etwa drei gleich großen 
Teilbeträgen geleistet wurde, so dass eine Tarifbegünstigung nach § 34 EStG nicht in Betracht kam. Im Streitfall 
leistet die Klägerin die fraglichen Lohnzahlungen aufgrund des LTI-Modells jedoch nicht gestreckt in mehreren 
Veranlagungszeiträumen. Vielmehr fließt die Vergütung, die den Führungskräften für den jeweiligen mehrjährigen 
Performancezeitraum nach dem LTI-Modell zusteht, zusammengeballt in einem Veranlagungszeitraum zu.


28 (3) Darüber hinaus hat das FG aufgrund seiner unangefochtenen Feststellungen auch zutreffend darauf erkannt, dass 
für die auf dem LTI-Modell gründende Zusammenballung des Arbeitslohns für vier Jahre wirtschaftlich vernünftige 
Gründe vorliegen. Denn die Klägerin wollte nach ihrem --auch vom FA nicht in Abrede gestellten-- Vortrag mit der 
Einführung des LTI-Modells u.a. den Rahmenbedingungen gerecht werden, die sich aus dem Deutschen Corporate 
Governance Kodex ergeben hätten. Die Klägerin habe die Vergütungsstruktur hinsichtlich der variablen 
Vergütungsbestandteile an eine nachhaltige Unternehmensentwicklung ausrichten wollen. An diese Würdigung des 
Geschehens ist der Senat gebunden (§ 118 Abs. 2 FGO). Denn sie verstößt weder gegen Denkgesetze noch 
Erfahrungssätze.


29 cc) Da sich die der Klägerin erteilte Anrufungsauskunft vom 21.04.2011 folglich als rechtmäßig erweist, handelte das 
FA ermessensfehlerhaft, indem es die Auskunft nur gestützt auf deren vermeintlich materiell-rechtliche 
Fehlerhaftigkeit aufhob. Dies war zur Durchsetzung des Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und zur 
Durchsetzung des richtigen Rechts nicht geeignet. Sonstige Erwägungen, die die Ermessensentscheidung begründen 
könnten --z.B. eine Änderung der einschlägigen höchstrichterlichen Rechtsprechung oder der vom FA zu 
beachtenden allgemeinen Verwaltungsvorschriften--, hat das FA nicht angestellt. Ein derartiger sachlicher Grund für 
die Aufhebung der Anrufungsauskunft ist auch nicht ersichtlich.


30 3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.








Urteil vom 16. Dezember 2021, VI R 10/18 
Ermäßigt zu besteuernder Arbeitslohn für eine mehrjährige Tätigkeit


ECLI:DE:BFH:2021:U.161221.VIR10.18.0


BFH VI. Senat


EStG § 34 Abs 2 Nr 2 , EStG § 34 Abs 2 Nr 4 , EStG § 24 Nr 1 Buchst a , EStG § 19 , EStG VZ 2013 


vorgehend Hessisches Finanzgericht , 27. Juli 2017, Az: 2 K 376/16


Leitsätze


1. NV: Vergütungen für eine mehrjährige Tätigkeit i.S. des § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG setzen die zweckbestimmte Verknüpfung 
der Vergütung mit der Tätigkeitsdauer voraus.


2. NV: Es reicht nicht aus, dass Arbeitslohn in einem anderen Veranlagungszeitraum als demjenigen zufließt, zu dem er 
wirtschaftlich gehört, und dort mit weiteren Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zusammentrifft.


Tenor


Die Revision der Kläger gegen das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 27.07.2017 - 2 K 376/16 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens haben die Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind verheiratet und wurden für das Streitjahr (2013) zur Einkommensteuer 
zusammen veranlagt. Dem Kläger war von seinem Arbeitgeber am ...2012 fristlos gekündigt worden. Nach der 
Kündigung erhielt er im Jahr 2012 Arbeitslosen- und Krankengeld.


2 Daraufhin strengte der Kläger einen Prozess beim Arbeitsgericht an, der mit einem Vergleich vom ...2013 vor dem 
Landesarbeitsgericht abgeschlossen wurde. Hiernach musste der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis mit dem Kläger 
unter Zugrundelegung einer Bruttomonatsvergütung in Höhe von ... € bis zum Beendigungszeitpunkt abrechnen. Das 
Arbeitsverhältnis wurde zum 31.03.2013 für beendet erklärt. Außerdem hatte der Kläger Anspruch auf eine Abfindung 
in analoger Anwendung von §§ 9, 10 des Kündigungsschutzgesetzes in Höhe von 30.000 €.


3 Der Arbeitgeber des Klägers erstellte Ende Januar 2013 monatliche Lohnabrechnungen für die Zeiträume März 2012 
bis Januar 2013 und zahlte den hierbei errechneten Nettolohn per Banküberweisung am 31.01.2013 aus. Die Monate 
Februar bis März 2013 inklusive der vereinbarten Abfindung in Höhe von 30.000 € rechnete er am 17.04.2013 ab und 
zahlte die Beträge im Laufe des Februar bzw. März 2013 aus. Die noch zu leistenden Lohnzahlungen für 2012 wurden 
mit den zu Unrecht geleisteten Kranken- und Arbeitslosengeldzahlungen verrechnet.


4







In der Einkommensteuererklärung des Streitjahres beantragte der Kläger die Anwendung des § 34 Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) für die gesamten in 2013 durch seinen ehemaligen Arbeitgeber geleisteten 
Zahlungen. Das seinerzeit für die Besteuerung der Kläger zuständige Finanzamt ... gewährte im 
Einkommensteuerbescheid für 2013 die Tarifbegünstigung jedoch nur für den Anteil in Höhe von 30.000 €, der aus der 
Abfindung resultierte, nicht jedoch für die übrigen nachträglichen Lohnzahlungen.


5 Hiergegen haben die Kläger nach erfolglosem Einspruchsverfahren Klage erhoben, die das Finanzgericht (FG) mit den 
in Entscheidungen der Finanzgerichte 2018, 1449 veröffentlichten Gründen abwies.


6 Mit der Revision rügen die Kläger die Verletzung materiellen Rechts.


7 Sie beantragen,


das FG-Urteil sowie die Einspruchsentscheidung vom 29.01.2016 aufzuheben und den 
Einkommensteuerbescheid 2013 vom 10.07.2015 dahingehend zu ändern, dass die Tarifermäßigung gemäß § 34 
Abs. 2 Nr. 4 EStG in Bezug auf weitere Einkünfte des Klägers aus nichtselbständiger Arbeit in Höhe von 
69.471,40 € gewährt wird;


hilfsweise, die Einkommensteuer für die Veranlagungszeiträume 2012 und 2013 gemäß § 163 der 
Abgabenordnung (AO) abweichend festzusetzen.


8 Der im Laufe des Revisionsverfahrens anstelle des zunächst beklagten und revisionsbeklagten Finanzamts ... für die 
Besteuerung der Kläger zuständig gewordene Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) beantragt,
     die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


9 Die Revision der Kläger ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).


10 Die Zuständigkeit für die Besteuerung der Kläger ist aufgrund der Vierten Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über die Zuständigkeiten der hessischen Finanzämter vom 4. November 2021 auf das FA übergegangen. Dieser 
während des Revisionsverfahrens durch einen Organisationsakt der Verwaltung eingetretene Zuständigkeitswechsel 
führt zu einem gesetzlichen Beteiligtenwechsel (Senatsurteil vom 11.09.2008 - VI R 63/04, m.w.N.).


11 Das FG hat im Ergebnis zu Recht entschieden, dass die aufgrund des Vergleichs erfolgten Zahlungen des 
Arbeitgebers, die nicht auf die vereinbarte Abfindung entfallen, nicht nach § 34 EStG ermäßigt zu besteuern sind.


12 1. Eine ermäßigte Besteuerung nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 EStG kommt nicht in Betracht. Bei den streitigen Zahlungen 
handelt es sich nicht um Entschädigungen i.S. des § 24 Nr. 1 Buchst. a EStG.
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Gemäß § 34 Abs. 1 EStG werden außerordentliche Einkünfte auf Antrag einem ermäßigten Steuersatz unterworfen. 
Als außerordentliche Einkünfte kommen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2 EStG Entschädigungen in Betracht, die als Ersatz für 
entgangene oder entgehende Einnahmen gewährt worden sind (§ 24 Nr. 1 Buchst. a EStG).


14 a) Entschädigungen i.S. von § 34 Abs. 2 Nr. 2 EStG sind nur solche Zahlungen, die als Ersatz für Einnahmen geleistet 
werden, die entweder entgangen sind oder noch entgehen, und die nunmehr an deren Stelle treten. Zahlungen, die 
nicht für weggefallene Einnahmen erbracht werden, sondern bürgerlich-rechtliche Erfüllungsleistungen eines 
Rechtsverhältnisses sind, zählen nicht zu den Entschädigungen (Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 
20.05.1980 - VIII R 64/78, BFHE 131, 297, BStBl II 1981, 6). Das gilt auch, wenn aus einem derartigen 
Rechtsverhältnis abgeleitete Erfüllungsansprüche streitig sind und die Vertragsparteien den Streit im Wege des 
Vergleichs beilegen (BFH-Urteil vom 25.03.1975 - VIII R 183/73, BFHE 115, 472, BStBl II 1975, 634). Mithin muss für 
die Annahme einer Entschädigung die an die Stelle der bisherigen Einnahmen tretende Ersatzleistung auf einer 
neuen Rechts- oder Billigkeitsgrundlage beruhen, während es nicht ausreicht, wenn die bisherige vertragliche Basis 
bestehen geblieben ist und sich nur Zahlungsmodalitäten geändert haben (z.B. Senatsurteil vom 16.04.1980 - 
VI R 86/77, BFHE 130, 168, BStBl II 1980, 393). Dabei ist für die Frage, ab wann vertragliche Ansprüche nicht mehr 
auf der alten Rechtsgrundlage entstehen können, von dem Zeitpunkt auszugehen, zu dem Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer das Dienstverhältnis wirksam beendet haben (BFH-Urteil vom 18.12.1981 - III R 133/78, BFHE 135, 66, 
BStBl II 1982, 305). Werden in einer Abfindungsvereinbarung neben Entschädigungen für künftig entgehende 
Einnahmen auch Zahlungen einbezogen, die dem Arbeitnehmer bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses 
zustanden, so sind diese, selbst wenn sie noch nicht fällig sein sollten, von den Entschädigungen zu trennen 
(Senatsurteil vom 20.03.1987 - VI R 61/84, BFH/NV 1987, 498).


15 b) Mit dem am ...2013 abgeschlossenen Vergleich haben sich der Kläger und sein ehemaliger Arbeitgeber 
dahingehend geeinigt, dass das Arbeitsverhältnis aufgrund der Kündigung des Arbeitgebers zum 31.03.2013 beendet 
wurde. Entsprechend war die Bruttomonatsvergütung mit ... € bis zu diesem Zeitpunkt abzurechnen. Für den "Verlust 
seines sozialen Besitzstands" hatte der Arbeitgeber dem Kläger zudem eine Abfindung in Höhe von 30.000 € zu 
zahlen.


16 Hieraus ergibt sich, dass allein die vereinbarte Abfindungszahlung in Höhe von 30.000 € als Entschädigung für 
entgehende Einnahmen i.S. des § 24 Nr. 1 Buchst. a EStG anzusehen ist, weil nur dieser --vom FA bereits der 
ermäßigten Besteuerung unterworfene-- Betrag einen Ersatz für das aufgrund der Vertragsbeendigung entgehende 
Aktivgehalt beinhaltet (s. BFH-Urteil vom 06.03.2002 - XI R 51/00, BFHE 198, 468, BStBl II 2002, 516). Die übrigen 
--vorliegend noch streitigen-- Zahlungen wurden demgegenüber als Arbeitslohn in Erfüllung des bis zum 31.03.2013 
bestehenden Arbeitsverhältnisses geleistet.


17 2. Die streitigen Zahlungen sind auch nicht nach § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG ermäßigt zu besteuern.


18 a) Als ermäßigt zu besteuernde außerordentliche Einkünfte kommen insbesondere Vergütungen für mehrjährige 
Tätigkeiten in Betracht (§ 34 Abs. 2 Nr. 4  1. Halbsatz EStG). Nach § 34 Abs. 2 Nr. 4  2. Halbsatz EStG ist eine Tätigkeit 
mehrjährig, soweit sie sich über mindestens zwei Veranlagungszeiträume erstreckt und einen Zeitraum von mehr als 
zwölf Monaten umfasst.


19 b) Anders als bei den Einkünften aus selbständiger Arbeit muss es sich, wenn die ermäßigte Besteuerung von 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 19 EStG in Rede steht, bei der mehrjährigen Tätigkeit nicht um 
eine abgrenzbare Sondertätigkeit handeln. Insbesondere ist es nicht erforderlich, dass die Tätigkeit selbst von der 
regelmäßigen Erwerbstätigkeit abgrenzbar ist oder die in mehreren Veranlagungszeiträumen erdiente Vergütung auf 







einem besonderen Rechtsgrund beruht, der diese von den laufenden Einkünften unterscheidbar macht (Senatsurteil 
vom 07.05.2015 - VI R 44/13, BFHE 249, 523, BStBl II 2015, 890).


20 Dementsprechend ist beim Arbeitnehmer jede Vergütung für eine Tätigkeit, die sich über mindestens zwei 
Veranlagungszeiträume erstreckt und einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten umfasst, atypisch 
zusammengeballt und damit "außerordentlich" i.S. des § 34 Abs. 1 Satz 1 EStG (Senatsurteil in BFHE 249, 523, BStBl 
II 2015, 890).


21 c) Allerdings reicht es nicht aus, dass der Arbeitslohn in einem anderen Veranlagungszeitraum als dem zufließt, zu 
dem er wirtschaftlich gehört, und dort mit weiteren Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zusammentrifft. Die 
Entlohnung muss vielmehr für sich betrachtet zweckbestimmtes Entgelt für eine mehrjährige Tätigkeit sein, die 
Vergütung folglich für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten und veranlagungszeitraumübergreifend geleistet 
werden (s. z.B. Senatsurteile vom 07.08.2014 - VI R 57/12, und vom 03.07.1987 - VI R 43/86, BFHE 150, 431, BStBl II 
1987, 820). Diese mehrjährige Zweckbestimmung kann sich entweder aus dem Anlass der Zuwendung oder aus den 
übrigen Umständen ergeben. Soweit andere Hinweise auf den Verwendungszweck fehlen, kommt der Berechnung 
des Entgelts und den Zahlungsmodalitäten maßgebliche Bedeutung zu (Senatsurteile in BFHE 150, 431, BStBl II 
1987, 820; vom 16.12.1996 - VI R 51/96, BFHE 182, 161, BStBl II 1997, 222, und in BFHE 249, 523, BStBl II 2015, 
890).


22 d) Darüber hinaus müssen wirtschaftlich vernünftige Gründe für die zusammengeballte Entlohnung vorliegen. Diese 
können sowohl in der Person des Arbeitnehmers als auch des Arbeitgebers vorliegen (s. Senatsurteile vom 
20.11.1970 - VI R 183/68, BFHE 101, 237, BStBl II 1971, 263; vom 19.09.1975 - VI R 61/73, BFHE 117, 149, BStBl II 
1976, 65, und vom 12.04.2007 - VI R 6/02, BFHE 217, 547, BStBl II 2007, 581). Das Merkmal der wirtschaftlich 
vernünftigen Gründe dient der Verhütung von Missbräuchen. Deshalb schließt nur eine willkürliche, wirtschaftlich 
nicht gerechtfertigte Zusammenballung allein aus steuerlichen Gründen die Anwendung der Tarifbegünstigung auf 
mehrjährigen Arbeitslohn aus (Senatsurteil in BFHE 249, 523, BStBl II 2015, 890).


23 e) Bei Heranziehung dieser Rechtsgrundsätze liegt im Streitfall kein zweckbestimmtes Entgelt für eine mehrjährige 
--mehr als zwölfmonatige-- Tätigkeit vor.


24 Der den arbeitsgerichtlichen Rechtsstreit abschließende Vergleich zwischen dem Kläger und seinem ehemaligen 
Arbeitgeber wurde am ...2013 geschlossen. Die darin getroffene Vereinbarung ging dahin, dass jedenfalls für Februar 
und März 2013 laufender Arbeitslohn ausbezahlt werden sollte. In Erfüllung dieser Vereinbarung erstellte der 
Arbeitgeber Ende Januar 2013 monatliche Lohnabrechnungen für März 2012 bis einschließlich Januar 2013 und 
zahlte den Nettolohn auf der Grundlage einer Bruttovergütung von ... € für diesen Zeitraum am 31.01.2013 an den 
Kläger aus. Die im Zeitpunkt des Vergleichsabschlusses noch nicht fälligen Löhne für Februar und März 2013 erhielt 
der Kläger im Laufe dieser Monate. Mithin lag ein zweckbestimmtes Entgelt für einen mehrmonatigen Zeitraum 
allenfalls betreffend den Zeitraum von März 2012 bis Januar 2013 vor. Die Zahlungen im Februar und März 2013 
erfolgten demgegenüber mit dem Zweck der Zahlung von Arbeitslohn für Februar bzw. März 2013 entsprechend der 
getroffenen Vereinbarung und gewählten Zahlungsmodalitäten für jeweils einen Monat.


25 Insoweit unterscheidet sich der Streitfall auch von dem Sachverhalt, der der Senatsentscheidung in BFHE 249, 523, 
BStBl II 2015, 890 zugrunde lag und einen Lohnzahlungszeitraum betraf, der von 12 auf 14 Monate verlängert 
worden war.
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Soweit die Zahlungen für Februar und März 2013 mit der Auszahlung der Löhne für März 2012 bis Januar 2013 in 
einem Veranlagungszeitraum zusammentrafen, rechtfertigt dies eine Anwendung des § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG nicht. 
Denn für die Anwendung des § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG reicht es --wie oben dargelegt-- nicht aus, dass Arbeitslohn --hier 
die Vergütung für März bis Dezember 2012-- in einem anderen Veranlagungszeitraum als dem zufließt, zu dem er 
wirtschaftlich gehört, und dort mit weiteren Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit --hier den Zahlungen für Januar 
bis März 2013-- zusammentrifft.


27 Da danach ein zweckbestimmtes Entgelt für einen mehr als zwölf Monate umfassenden Zeitraum nicht vorliegt, hat 
das FG für diese Lohnzahlungen eine ermäßigte Besteuerung gemäß § 34 EStG im Ergebnis zutreffend abgelehnt.


28 3. Soweit die Kläger hilfsweise eine Steuerfestsetzung nach § 163 AO begehren, kann hierüber im vorliegenden 
Verfahren nicht entschieden werden.


29 Ob im Streitfall eine abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen nach § 163 AO in Betracht käme, kann 
der Senat nicht entscheiden. Es ist nicht ersichtlich, dass die Kläger im Einspruchs- oder im Klageverfahren einen 
ausdrücklichen Antrag auf eine derartige Billigkeitsmaßnahme gestellt haben, so dass es sowohl an einer 
Verwaltungsentscheidung als auch an einer finanzgerichtlichen Entscheidung über eine solche Billigkeitsmaßnahme 
fehlt (s. z.B. BFH-Urteil vom 21.09.2000 - IV R 54/99, BFHE 193, 301, BStBl II 2001, 178).


30 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.





